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Gesetz 
zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen 

und zur Änderung anderer Vorschriften 
(Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) 

Vom 15. November 2016 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und 

zur Änderung anderer Vorschriften 
(Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) 

791 

Artikel 1 

Das Landschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. 
NRW. S. 185) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

Gesetz 
zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen 
(Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) 

Inhaltsübersicht 
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lichen Hand 
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schutz 
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§ 5 Beobachtung von Natur und Landschaft 
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Abschnitt 1 

Grundsätze, Ziele, Anwendungsbereich 
der Landschaftsplanung 
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§ 8 Fachbeitrag des Naturschutzes und der Land
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Landschaftsplans 

§ 21 Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
Mängel der Abwägung, Behebung von Fehlern 

Abschnitt 3 
Wirkung und Durchführung des Landschaftsplans 

§ 22 Berücksichtigung der Entwicklungsziele für die 
Landschaft 

§ 23 Wirkung der Schutzausweisung 

§ 24 Wirkungen der Festsetzungen für die forstliche 
Nutzung 

§ 25 Aufgaben des Trägers der Landschaftsplanung 

§ 26 Aufgaben anderer juristischer Personen des öffent
lichen Rechts 

§ 27 Verpflichtung der Grundstückseigentümer oder 
-besitzer zur Durchführung von Maßnahmen 

§ 28 Besonderes Duldungsverhältnis 

§ 29  Maßnahmen der Bodenordnung 

Kapitel 3 
Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 

§ 30 Eingriffe in Natur und Landschaft 

§ 31 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ersatzgeld 

§ 32 Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen 

§ 33 Verfahren 

§ 34 Verzeichnisse 

Kapitel 4 
Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 

Abschnitt 1 

Biotopverbund, geschützte Teile von Natur 
und Landschaft, Baumschutzsatzung 

§ 35 Biotopverbund 

§ 36 Nationalparke, Nationale Naturmonumente 

§ 37 Biosphärenregionen 

§ 38 Naturparke 

§ 39 Gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile 

§ 40 Wildnisentwicklungsgebiete 

§ 41 Alleen 

§ 42 Gesetzlich geschützte Biotope 

§ 43 Schutzmaßnahmen 

§ 44 Großflächige und naturschutzfachlich bedeutsame 
Gebiete 

§ 45 Beteiligung von Behörden und öffentlichen Stellen 

§ 46 Öffentliche Auslegung, Anhörung 

§ 47 Abgrenzung 

§ 48 Einstweilige Sicherstellung, Veränderungsverbot 

§ 49 Baumschutzsatzung 

§ 50 Verzeichnisse, Kennzeichen, Bezeichnungen 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 34 vom 24. November 2016 935 

Abschnitt 2 
Netz „Natura 2000" 

§ 51 Ermittlung und Vorschlag der Gebiete 

§ 52 Sicherung europäischer Vogelschutzgebiete 

§ 53 Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten, 
Ausnahmen 

§ 54 Gentechnisch veränderte Organismen 

§ 55 Pläne 

Kapitel 5 
Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, 

ihrer Lebensstätten und Biotope 

§ 56 Tiergehege 

Kapitel 6 
Erholung in Natur und Landschaft 

§ 57 Betretungsbefugnis 

§ 58 Reiten in der freien Landschaft und im Wald 

§ 59 Grenzen der Betretungs- und Reitbefugnisse, 
Schäden aus Erholungsverkehr 

§ 60 Zulässigkeit von Sperren 

§ 61 Betretungsbefugnisse in geschlossenen Ortschaften 

§ 62 Kennzeichnung von Reitpferden, Reitabgabe 

§ 63 Freigabe der Ufer 

§ 64 Freihaltung von Gewässern und Uferzonen, Na
turerfahrungsräume 

§ 65 Markierung von Wanderwegen 

Kapitel 7 
Naturschutzvereinigungen, Naturschutzbeiräte, 

Naturschutzwacht, Biologische Stationen, 
Landesförderung 

§ 66 Mitwirkung von Naturschutzvereinigungen 

§ 67 Art und Weise der Mitwirkung, Voraussetzung der 
Anerkennung von Naturschutzvereinigungen 

§ 68 Rechtsbehelfe von anerkannten Naturschutz-
vereinigungen 

§ 69 Naturschutzwacht 

§ 70 Naturschutzbeiräte 

§ 7 1  Biologische Stationen 

§ 72 Landesförderung Naturschutz und Landschafts
pflege 

Kapitel 8 
Eigentumsbindung, Befreiungen 

§ 73 Betretungs- und Untersuchungsrecht 

§ 74 Vorkaufsrecht 

§ 75 Befreiungen und Ausnahmen 

§ 76 Beschränkungen des Eigentums, Entschädigung 

Kapitel 9 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 77 Ordnungswidrigkeiten 

§ 78 Geldbuße, Kostentragungspflicht des Halters eines 
Kraftfahrzeugs, Einziehung, Zusammentreffen mit 
Straftaten, Verwaltungsbehörde 

Kapitel 10 
Übergangs- und Überleitungsvorschriften, 

Durchführungsvorschriften 

§ 79 Überleitung bestehender Verordnungen 

§ 80 Landschaftspläne 

§ 81 Beiräte 

§ 82 Durchführungsvorschriften 

§ 83 Übergangsvorschrift zu § 58 

§ 84 Inkrafttreten, Berichtspflicht 

Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Regelungsgegenstand 

In diesem Gesetz werden Regelungen getroffen, die das 
Bundesnaturschutzgesetz vom 29.  Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), das zuletzt durch Artikel 421 der Verordnung 
vom 31.  August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 
ist, ergänzen, neben dem Bundesnaturschutzgesetz gel
ten oder von diesem im Sinne von Artikel 72 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes abweichen. 

§ 2  
Naturschutzbehörden, Grundflächen 

der öffentlichen Hand 
(zu § 3 Absatz 1 und 2 und zu § 2 Absatz 4 

des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständi
gen Behörden (Naturschutzbehörden) sind: 

1. das für Naturschutz zuständige Ministerium als 
oberste Naturschutzbehörde, 

2. die Bezirksregierungen als höhere Naturschutzbehör
den, 

3. die Kreise und kreisfreien Städte als untere Natur-
schutzbehörden. 

Sie überwachen über § 3 Absatz 2 des Bundesnatur
schutzgesetzes hinaus die Einhaltung dieses Gesetzes, 
der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften 
sowie der unmittelbar geltenden europarechtlichen Vor
schriften zum Naturschutz. Sie treffen nach pflichtgemä
ßem Ermessen die im Einzelfall erforderlichen Maßnah
men, um deren Einhaltung sicherzustellen. 

(2) Die Naturschutzbehörden sind Sonderordnungsbe
hörden. 

(3) Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen auch die 
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörden, die nicht 
Aufgaben der Gefahrenabwehr sind, als Pflichtaufgaben 
zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die Aufsichtsbehör
den können sich jederzeit über die Angelegenheiten der 
unteren Naturschutzbehörden unterrichten. Die Auf
sichtsbehörden können Weisungen erteilen, um die ge
setzmäßige Erfüllung der Aufgaben der unteren Natur
schutzbehörde zu sichern. Zur zweckmäßigen Erfüllung 
dieser Aufgaben können die Aufsichtsbehörden 

1. allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige 
Durchführung der Aufgaben zu sichern und 

2 .  besondere Weisungen erteilen, wenn das Verhalten der 
unteren Naturschutzbehörde zur sachgerechten Auf
gabenwahrnehmung nicht geeignet erscheint oder 
überörtliche Interessen gefährdet sind. 

Weisungen zur Erledigung einer bestimmten Aufgabe im 
Einzelfall führt der Hauptverwaltungsbeamte als staatli
che Verwaltungsbehörde durch, sofern die Aufsichtsbe
hörde dies in der Weisung festlegt. Dies gilt auch für sol
che Weisungen, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Sicherheit des Staates erforderlich ist. Das Weisungs
recht der Aufsichtsbehörden erstreckt sich nicht auf den 
Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen. 

(4) Soweit in diesem Gesetz, im Bundesnaturschutzge
setz, den dazu ergangenen Durchführungsvorschriften 
sowie in anderen Vorschriften des Naturschutzrechts, 
insbesondere des Artenschutzrechts, nichts anderes be
stimmt ist, ist die zuständige Behörde die untere Natur
schutzbehörde. 

(5) Fällt eine Angelegenheit in den Zuständigkeitsbe
reich mehrerer unterer oder höherer Naturschutzbehör
den, kann die oberste Naturschutzbehörde die Aufgabe 
im Einzelfall einer unteren oder einer höheren Natur
schutzbehörde übertragen. 
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(6) Entscheidungen nach § 44 Absatz 5 ,  § 45 Absatz 7 
und § 67 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes trifft 
in Verfahren mit Konzentrationswirkung die zuständige 
Genehmigungsbehörde im Benehmen mit der Natur
schutzbehörde ihrer Verwaltungsebene. 

(7) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigen
tum oder Besitz der öffentlichen Hand sollen die Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts
pflege in besonderer Weise berücksichtigt werden. Für 
den Naturschutz besonders wertvolle Grundflächen sol
len, soweit angemessen, in ihrer ökologischen Beschaf
fenheit nicht nachteilig verändert werden. Die Sätze 1 
und 2 stehen der Erfüllung bestimmter öffentlicher 
Zweckbestimmungen von Grundflächen nicht entgegen. 

§ 3 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

(zu § 3 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher
schutz hat auf dem Gebiet des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Zusammenwirken mit anderen für 
die Ermittlung von Grundlagen des Naturhaushalts zu
ständigen Stellen des Landes: 

1. die wissenschaftlichen Grundlagen für die Land
schaftsplanung zu erarbeiten, 

2. die geschützten Flächen und Landschaftsbestandteile 
zu erfassen und wissenschaftlich zu betreuen, 

3. den Zustand des Naturhaushalts und seine Verände
rungen, die Folge solcher Veränderungen einschließ
lich des Klimawandels, die Einwirkung auf den Na
turhaushalt und die Wirkungen von 
Umweltschutzmaßnahmen auf den Zustand des Na
turhaushalts zu ermitteln, auszuwerten, zu bewerten 
und mit den anderen Ländern und dem Bund abzu
stimmen und 

4. die im Naturschutz und in der Landschaftspflege täti
gen Dienstkräfte und ehrenamtlichen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter zu schulen und fachlich zu be
treuen. 

(2) Die oberste Naturschutzbehörde kann dem Landes
amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz weitere 
Aufgaben übertragen. 

(3) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 führt das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
zentrale Datenbanken, insbesondere über 

1. die geschützten Teile von Natur und Landschaft, 

2. den Zustand und die Entwicklung der Biodiversität 
und 

3. das Schutzgebietssystem Natura 2000.  

Die Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen sind ver
pflichtet, zu diesen Zwecken die vorhandenen Daten kos
tenlos zur Verfügung zu stellen. 

§ 4 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft 

(zu § 5 Absatz 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Abweichend von § 5 Absatz 2 des Bundesnatur
schutzgesetzes ist bei der landwirtschaftlichen Nutzung 
zusätzlich verboten, 

1. Dauergrünland und Dauergrünlandbrachen umzu
wandeln, 

2. den Grundwasserstand in Nass- und Feuchtgrünland 
sowie -brachen abzusenken, davon unberührt bleiben 
bestehende Absenkungs- und Drainagemaßnahmen, 

3. Feldgehölze, Hecken, Säume, Baumreihen, Feldraine 
und Kleingewässer als naturbetonte Strukturele
mente der Feldflur zu beeinträchtigen; eine solche Be
einträchtigung ist jede Schädigung oder Minderung 
der Substanz dieser Elemente, insbesondere das Un
terpflügen oder Verfüllen; unberührt von diesem Ver
bot bleiben gewerbliche Anpflanzungen im Rahmen 
des Gartenbaus, 

4. Dauergrünlandpflegemaßnahmen durch umbrechende 
Verfahren wie Pflügen oder umbruchlose Verfahren 

wie Drill-,  Schlitz- oder Übersaat auf landwirtschaft
lich genutzten Flächen, die als gesetzliche Biotope 
nach § 30 Absatz 2 Nummer 2 des Bundesnatur
schutzgesetzes sowie nach § 42 Absatz 1 eingestuft 
sind, durchzuführen, 

5 .  bei der Mahd auf Grünlandflächen ab 1 Hektar von 
außen nach innen zu mähen, davon unberührt bleibt 
stark hängiges Gelände und 

6 .  ab dem 1. Januar 2022 auf Dauergrünlandflächen in 
Naturschutzgebieten Pflanzenschutzmittel einzuset
zen. 

Dauergrünland im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf 
natürliche Weise entstandenen Grünlandflächen sowie 
angelegte und dauerhaft als Wiese, Mäh weide oder Weide 
genutzte Grünlandflächen und deren Brachen. Nicht auf 
Dauer angelegte Ackerfutterflächen sind kein Dauer
grünland im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Von dem Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 sind auf 
Antrag Ausnahmen zuzulassen, wenn die Beeinträchti
gungen ausgeglichen werden. Von den Verboten des Ab
satzes 1 Nummer 2 bis 4 können auf Antrag Ausnahmen 
zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausge
glichen oder ersetzt werden. In Verfahren nach dem Flur
bereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16.  März 1976 (BGBl. 1 S. 546), das zuletzt durch Ar
tikel 17 des Gesetzes vom 19 .  Dezember 2008 (BGBl. 1 
S. 2794) geändert worden ist, sind Ausnahmen vom Ver
bot des Absatzes 1 Nummer 1 durch die zuständige Flur
bereinigungsbehörde zulässig, wenn dies zur Gewähr
leistung wertgleicher Landabfindungen unverzichtbar 
ist. Für die punktuelle Beseitigung giftiger, invasiver 
oder bei vermehrtem Auftreten für die Grünlandnutzung 
problematischen Pflanzenarten können von dem Verbot 
des Absatzes 1 Nummer 6 auf Antrag Ausnahmen zuge
lassen werden. 

(3) Nach Beendigung eines Vertrages kann die vorher 
rechtmäßig ausgeübte landwirtschaftliche Nutzung wie
der aufgenommen werden, sofern der Vertrag keine ent
gegenstehenden Regelungen enthält. Wird diese durch 
Verbote oder Gebote des Bundesnaturschutzgesetzes 
oder dieses Gesetzes oder auf Grund des Bundesnatur
schutzgesetzes oder dieses Gesetzes eingeschränkt oder 
untersagt, ist nach Maßgabe des § 68 des Bundesnatur
schutzgesetzes eine angemessene Entschädigung zu leis
ten. 

(4) Ergänzend zu § 5 Absatz 3 des Bundesnaturschutzge
setzes ist bei der forstlichen Nutzung des Waldes das Ziel 
zu verfolgen, stehendes dickstämmiges Totholz von 
Laubbäumen im Wald zu belassen. Zur Umsetzung die
ses Ziels kann das für Naturschutz und Forsten zustän
dige Ministerium eine Rahmenvereinbarung mit den 
Waldbesitzerverbänden schließen. 

§ 5 
Beobachtung von Natur und Landschaft 
(zu § 6 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

Die Beobachtung von Natur und Landschaft nach § 6 
des Bundesnaturschutzgesetzes erfolgt im Rahmen der 
landesweiten Biotopkartierung sowie des Arten- und 
Biotopmonitoring�„ Die Ergebnisse der Umweltbeobach
tung werden der Offentlichkeit zugänglich gemacht, so
weit nicht Schutzerfordernisse der zu schützenden Tiere 
oder Pflanzen dem entgegenstehen. 

Kapitel 2 
Landschaftsplanung 

(zu den §§ 8 bis 12 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

Abschnitt 1 

Grundsätze, Ziele, Anwendungsbereich 
der Landschaftsplanung 

§ 6 
Landschaftsrahmenplan 

(zu § 10 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

Die regionalen Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver
wirklichung des Naturschutzes und der Landschafts-
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pflege und zur Förderung der Biodiversität werden nach 
Abstimmung und Abwägung mit anderen Belangen zu
sammen im Regionalplan dargestellt. Die Regionalpläne 
erfüllen die Funktionen von Landschaftsrahmenplänen 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. 

§ 7 
Landschaftsplan 

(zu § 1 1  des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver
wirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land
schaftspflege und zur Förderung der Biodiversität sind 
im Landschaftsplan darzustellen und rechtsverbindlich 
festzusetzen. Dabei sind die sich aus den Zielen des Na
turschutzes und der Landschaftspflege nach § 1 des Bun
desnaturschutzgesetzes ergebenden Anforderungen un
tereinander und gegenüber den sonstigen öffentlichen 
und privaten Belangen gerecht abzuwägen. Der Gel
tungsbereich des Landschaftsplans erstreckt sich auf den 
Außenbereich im Sinne des Bauplanungsrechts. 

(2) Soweit ein Bebauungsplan Festsetzungen nach § 9 
Absatz 1 Nummer 1 1 ,  14 bis 18,  20 und 24 bis 26 des 
Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.  September 2004 (BGBl. I S. 2414) ,  das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20 .  Oktober 2015  
(BGBl. I S.  1722) geändert worden ist, trifft und über 
diese bauleitplanerische Sicherung hinaus weiterge
hende Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege erforderlich sind, kann sich der Land
schaftsplan unbeschadet der baurechtlichen Festsetzun
gen auch auf diese Flächen erstrecken; die Festsetzung 
von Erschließungsmaßnahmen nach § 13 Absatz 2 ist in
soweit nicht zulässig. Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend 
für Satzungen gemäß § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
und 3 des Baugesetzbuches. 

(3) Abweichend von § 1 1  Absatz 2 und 3 des Bundesna
turschutzgesetzes haben die Kreise und kreisfreien 
Städte (Träger der Landschaftsplanung) unter Beach
tung der Ziele und unter Berücksichtigung der Grund
sätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung für 
ihr Gebiet Landschaftspläne aufzustellen; der Land
schaftsplan ist als Satzung zu beschließen. Die bestehen
den planerischen Festsetzungen anderer Fachplanungs
behörden sind ebenfalls zu beachten. 

(4) Für das Gebiet eines Kreises oder einer kreisfreien 
Stadt können mehrere Landschaftspläne aufgestellt wer
den. 

(5) Der Landschaftsplan besteht aus einer Karte, einer 
Begründung mit den Zielen und Zwecken sowie den we
sentlichen Ergebnissen des Landschaftsplans (Umwelt
bericht) und einem Text und Erläuterungen. Er enthält 
insbesondere 

1. die Darstellung der Entwicklungsziele für die Land
schaft (§ 10), 

2 .  die Festsetzung besonders geschützter Teile von Natur 
und Landschaft (§ 20  Absatz 2, §§ 23 ,  26 ,  28, 29 des 
Bundesna turschutzgesetzes), 

3. die Kennzeichnung der Bestandteile des Biotopver
bunds (§ 2 1  des Bundesnaturschutzgesetzes), 

4. besondere Festsetzungen für die forstliche Nutzung 
(§ 12) und 

5. die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaß
nahmen (§ 13), insbesondere zur Förderung der Biodi
versität. 

§ 8 
Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschafts

pflege zur Landschaftsplanung 
(zu § 9 Absatz 5 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Als Grundlage für den Regionalplan als Landschafts
rahmenplan und für den Landschaftsplan erarbeitet das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
einen Fachbeitrag des Naturschutzes und der Land
schaftspflege. Der Fachbeitrag enthält: 

1. die Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft 
einschließlich einer Darstellung der Bedeutung des 

Planungsraumes für Arten und Lebensräume sowie 
die Auswirkungen bestehender Raumnutzungen, 

2. die Beurteilung des Zustandes von Natur und Land
schaft nach Maßgabe der Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege einschließlich der sich daraus 
ergebenden Konflikte und 

3. die aus den Nummern 1 und 2 herzuleitenden Leitbil
der und Empfehlungen zur Sicherung, Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft und zur För
derung der Biodiversität sowie Angaben zum Biotop
verbund einschließlich des Wildtierverbundes und zur 
Anpassung an den Klimawandel. Dies schließt auch 
regionale Kompensationskonzepte für Arten und Le
bensräume ein. 

Der Fachbeitrag wird vom Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz in digitaler Form für jede Person 
zur Einsicht bereitgestellt. 

(2) Der Fachbeitrag ist regelmäßig zu aktualisieren. Eine 
Aktualisierung ist vorzunehmen, soweit dies nach Maß
gabe des § 9 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes er
forderlich ist, in der Regel jedoch alle zehn Jahre. Die 
Aktualisierung hat rechtzeitig vor Aufstellung des Regi
onalplans zu erfolgen. Eine Aktualisierung kann auch 
für sachliche oder räumliche Teilbereiche erfolgen. 

§ 9 
Strategische Umweltprüfung bei der 

Landschaftsplanung 

(1) Bei der Aufstellung oder Änderung von Landschafts
plänen ist eine Strategische Umweltprüfung durchzu
führen. Ist eine Strategische Umweltprüfung für das 
Plangebiet oder für Teile davon bereits in vorlaufenden 
Plänen durchgeführt worden, soll sich die Strategische 
Umweltprüfung auf zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen beschränken. Das Verfahren muss 
den Anforderungen der §§ 14a und 14f, § 14g Absatz 2 
Nummer 6 und 8 sowie § 14h, § 14i Absatz 1 ,  § 14k Ab
satz 1 und § 14n des Gesetzes über die Umweltverträg
lichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20.  November 2015 (BGBl. I 
S. 20�3) geändert worden ist, genügen. Die Behörden
und Offentlichkeitsbeteiligungen sind gleichzeitig mit 
den Verfahren nach den §§ 15 bis 17  durchzuführen. Die 
Begründung zum Landschaftsplan erfüllt die Funktion 
eines Umweltberichtes nach § 14g des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. In die Begründung sind 
die voraussichtlich erheblichen Auswirkungen auf die in 
§ 2 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über die Umweltver
träglichkeitsprüfung genannten Schutzgüter aufzuneh
men. 

(2) �iner Strategischen Umweltprüfung bedarf es bei 
der Anderung eines Landschaftsplans nach § 20  Absatz 1 
und 2 nicht, wenn keine Anhaltspunkte für zusätzliche 
oder andere erhebliche Umweltauswirkungen bestehen. 
Im Verfahren nach den §§ 15 bis 17 ist mit Begründung 
darauf hinzuweisen, dass von der Durchführung einer 
Strategischen Umweltprüfung abgesehen wird. Einer 
Strategischen Umweltprüfung bedarf es ferner nicht in 
den Fällen des § 20 Absatz 3 und 4 .  

(3)  Die Strategische Umweltprüfung beim Landschafts
rahmenplan erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes 
zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes NRW vom 
3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 29 .  Januar 2013 (GV. NRW. S. 33) ge
ändert worden ist. 

§ 10 

Entwicklungsziele für die Landschaft, Biotopverbund 

(1) Die Entwicklungsziele für die Landschaft geben als 
räumlich-fachliche Leitbilder über das Schwergewicht 
der im Plangebiet zu erfüllenden Aufgaben der Land
schaftsentwicklung Auskunft. Entwicklungsziele sind 
insbesondere der Aufbau des Biotopverbundes ein
schließlich des Wildtierverbundes nach § 21 des Bundes
naturschutzgesetzes und die Förderung der Biodiversität. 
Als räumlich differenzierte Entwicklungsziele kommen 
insbesondere in Betracht 
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1. die Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen 
oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen 
reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft als Le
bensraum für die landschaftstypischen Tier- und 
Pflanzenarten oder die Erhaltung einer gewachsenen 
Kulturlandschaft mit ihren biologischen und kultur
historischen Besonderheiten, 

2. die Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen 
Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden 
Elementen, 

3. die Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge, 
ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Oberflächenstruk
tur geschädigten oder stark vernachlässigten Land
schaft, 

4. die Herrichtung der Landschaft für die Erholung und 

5. die Entwicklung der Landschaft für Zwecke des Im
missionsschutzes und des Bodenschutzes oder zur Ver
besserung des Klimas. 

(2) Bei der Darstellung der Entwicklungsziele für die 
Landschaft sind die im Plangebiet zu erfüllenden öffent
lichen Aufgaben und die wirtschaftlichen Funktionen 
der Grundstücke, insbesondere die land-, forst-, berg-, 
abgrabungs-, wasser-, abfallwirtschaftlichen sowie kli
maschutzrechtlichen Zweckbestimmungen zu berück
sichtigen. 

§ 11 

Zweckbestimmung für Brachftächen 

(1) Der Landschaftsplan kann nach Maßgabe der Ent
wicklungsziele die Zweckbestimmung für Brachflächen 
dadurch festsetzen, dass diese entweder der natürlichen 
Entwicklung überlassen oder in bestimmter Weise ge
nutzt, bewirtschaftet oder gepflegt werden müssen. Bei 
der Festsetzung sind die wirtschaftlichen Absichten des 
Eigentümers oder Nutzungsberechtigten angemessen zu 
berücksichtigen. 

(2) Als Brachfl.ächen gelten Grundstücke, deren land
wirtschaftliche Bewirtschaftung aufgegeben ist oder die 
länger als drei Jahre nicht genutzt sind, es sei denn, dass 
eine Nutzung ins Werk gesetzt ist. 

§ 12 

Forstliche Festsetzungen in Naturschutzgebieten und 
geschützten Landschaftsbestandteilen 

Der Landschaftsplan kann in Naturschutzgebieten nach 
§ 23 des Bundesnaturschutzgesetzes und geschützten 
Landschaftsbestandteilen nach § 29  des Bundesnatur
schutzgesetzes im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb 
Wald und Holz für Erstaufforstungen und für Wiederauf
forstungen bestimmte Baumarten vorschreiben oder aus
schließen sowie eine bestimmte Form der Endnutzung 
untersagen, soweit dies zur Erreichung des Schutz
zwecks erforderlich ist. 

§ 13 

Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen 

(1) Der Landschaftsplan hat die Entwicklungs-, Pflege
und Erschließungsmaßnahmen festzusetzen, die zur Er
reichung des Schutzzwecks der nach § 20 Absatz 2 und 
den §§ 23,  26,  28 und 29 des Bundesnaturschutzgesetzes 
besonders zu schützenden Teile von Natur und Land
schaft und zur Erhaltung der nach § 30 des Bundesna
turschutzgesetzes und nach § 42 gesetzlich geschützten 
Biotope erforderlich sind. Auf der Grundlage der Ent
wicklungsziele nach § 10 kann der Landschaftsplan zur 
Verwirklichung der Ziele nach § 1 des Bundesnatur
schutzgesetzes weitere Maßnahmen zur Sicherung und 
Verbesserung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes, der Pflege 
und Entwicklung eines Biotopverbundsystems sowie der 
Kulturlandschaft und des Erholungswertes von Natur 
und Landschaft und zur Förderung der Biodiversität 
festsetzen. 

(2) Unter die Maßnahmen nach Absatz 1 fallen insbe
sondere die 

1. Anlage, Wiederherstellung oder Pflege naturnaher 
Lebensräume, einschließlich der Maßnahmen zum 
Schutz und zur Pflege der Lebensgemeinschaften 
sowie der Tiere und Pflanzen wildlebender Arten, ins
besondere der geschützten Arten im Sinne des Fünf
ten Abschnitts des Bundesnaturschutzgesetzes, 

2. Anlage, Pflege oder Anpflanzung ökologisch auch für 
den Biotopverbund bedeutsamer sowie charakteristi
scher landschaftlicher Strukturen und Elemente wie 
Streuobstwiesen, Flurgehölze, Hecken, Bienenweide
gehölze, Schutzpflanzungen, Alleen, Baumgruppen 
und Einzelbäume, 

3. Maßnahmen, die Verpflichtungen der Richtlinie 
2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23 .  Oktober 2000  zur Schaffung eines Ord
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik (ABL L 327 vom 22 .12 .2000, 
S. 1), in der am 24. Juni 2009 geltenden Fassung, er
füllen, 

4. Herrichtung von geschädigten oder nicht mehr ge
nutzten Grundstücken einschließlich der Entsiege
lung, Beseitigung verfallener Gebäude oder sonstiger 
störender Anlagen, die auf Dauer nicht mehr genutzt 
werden, 

5. Pflegemaßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstel
lung des Landschaftsbildes, 

6. Pflege und Entwicklung von charakteristischen Ele
menten der Kulturlandschaft, 

7. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für im besie
delten Bereich vorhandene landschaftliche Strukturen 
und Elemente insbesondere im Hinblick auf ihre Be
deutung für den Biotopverbund und 

8. Maßnahmen für die landschaftsgebundene und natur-
verträgliche Erholung. 

(3) Die Festsetzungen nach Absatz 2 werden bestimmten 
Grundstücksflächen zugeordnet. Soweit nicht Gründe 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege entgegen
stehen, ist es auch zulässig, Festsetzungen nach Absatz 2 
einem im Landschaftsplan abgegrenzten Landschafts
raum zuzuordnen, ohne dass die Festsetzungen an eine 
bestimmte Grundstücksfläche gebunden werden. 

Abschnitt 2 
Verfahren bei der Landschaftsplanung 

§ 14 
Aufstellung des Landschaftsplans 

(1) Der Landschaftsplan ist vom Träger der Land
schaftsplanung in eigener Verantwortung aufzustellen. 
Der Beschluss, einen Landschaftsplan aufzustellen, ist 
ortsüblich bekannt zu machen. 

(2) Die Landschaftspläne benachbarter Kreise und 
kreisfreier Städte sollen aufeinander abgestimmt wer
den. 

(3) Das für Naturschutz zuständige Ministerium kann 
nach Anhörung des zuständigen Ausschusses des Land
tags durch Rechtsverordnung den Maßstab und die Sys
tematik des Landschaftsplans, die zu verwendenden 
Planzeichen, die bei der Aufstellung des Landschafts
plans anzufertigenden Arbeitskarten und deren Inhalt 
sowie die zu beteiligenden Behörden und anderen öffent
lichen Stellen festlegen. 

§ 15 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

(1) Bei der Aufstellung des Landschaftsplans sollen die 
Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange 
sind und von der Planung berührt werden können, zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt beteiligt werden. In ihrer 
Stellungnahme haben sie dem Träger der Landschafts
planung auch Aufschluss über von ihnen beabsichtigte 
oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maß-/ 
nahmen sowie deren zeitliche Abwicklung zu geben, die 
für den Naturschutz und die Landschaftspflege im Plan
gebiet bedeutsam sein können. Diese Beteiligten haben 
ihre Stellungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben. 
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Der Träger der Landschaftsplanung soll diese Frist bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlän
gern. Hat ein Beteiligter bis zum Ablauf der Frist keine 
Stellungnahme abgegeben, so ist davon auszugehen dass 
er sich nicht äußern will. 

' 

(2) Die Beteiligung nach Absatz 1 kann gleichzeitig mit 
dem Verfahren nach § 1 7 durchgeführt werden. 

§ 16 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

pie Bürgerinnen _und Bürger sind möglichst frühzeitig 
uber die allgememen Ziele und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. 
Ihnen ist Ge�egenheit �ur Außerung und Erörterung zu 
g�ben. An die Unterrichtung und Erörterung schließt 
sich das Verfa�ren nach § 17 auch an, wenn die Erörte
rung zu einer Anderung der Planung führt. 

§ 17 

Öffentliche Auslegung 

(�) Der Entwurf des Landschaftsplans ist für die Dauer 
emes. Monats beim Träger der Landschaftsplanung öf
fe!1thch ausz_ulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind 
mmdestens eme Woche vorher ortsüblich bekannt zu ma
chen, mit dem Hinweis darauf, dass Bedenken und Anre
gungen während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Träger der Landschaftsplanung vor
gebracht werden können. Die nach § 15 Beteiligten sol
len von der Auslegung benachrichtigt werden. Die frist
gemäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen sind zu 
prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben mehr als 50 
Personen Bedenken und Anregungen mit im Wesentli
chen gleichem Inhalt vorgebracht, kann die Mitteilung 
des Ergebnisses der Prüfung dadurch ersetzt werden 
dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis er� 
möglicht wird. Die Stelle, bei der das Ergebnis der Prü
fung während der Dienststunden eingesehen werden 
kann, ist ortsüblich bekannt zu machen. Bei der Vorlage 
des Landschaftsplans nach § 18 sind die nicht berück
sichtigten Be�enken und Anregungen mit einer Stellung
nahme des Tragers der Landschaftsplanung beizufügen. 
(2) Wird der Entwurf des Landschaftsplans nach der 
Auslegung geändert oder ergänzt, ist er erneut nach Ab
satz 1 auszulegen. Bei der erneuten Auslegung kann be
stimmt .. werden, dass Bedenken und Anregungen nur zu 
den g�_anderten oder ergänzten T�ilen vorgebracht wer
den konnen. Werden durch die Anderung oder Ergän
zung �l.ie Grundzüge der Planung nicht berührt, kann 
von emer erneuten öffentlichen Auslegung abgesehen 
werden. Absatz 1 Satz 4 und 6 und § 20 Absatz 2 Satz 2 
sind entsprechend anzuwenden. 

§ 18 

Anzeige des Landschaftsplans 

(1) Der Landschaftsplan ist der höheren Naturschutzbe
hörde anzuzeigen. 
(2) Die höhere Naturschutzbehörde kann innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang der Anzeige geltend machen 
dass der Landschaftsplan nicht ordnungsgemäß zu� 
s�ande gekommen ist oder diesem Gesetz, den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen oder sonstigen Rechtsvor
schriften widerspricht. Der Landschaftsplan darf nur in 
Kraft gesetzt werden, wenn die höhere Naturschutzbe
hörde die Verletzung von Rechtsvorschriften nicht inner
halb der in _Satz 1 bezeichneten Frist geltend gemacht 
oder wenn sie vor Ablauf der Frist erklärt hat dass sie 
keine Verletzung von Rechtsvorschriften geltend' macht. 
(�) Der Träge� der Landschaftsplanung ist verpflichtet, 
die von der hoheren Naturschutzbehörde nach Absatz 2 
geltend gemachten Verstöße auszuräumen. 
(4) Die Verpflichtung der für das Anzeigeverfahren zu
ständigen Behörde, die Einhaltung der Vorschriften zu 
prüfen, deren Verletzung sich auf die Rechtswirksamkeit 
eines Landschaftsplans nach § 21 nicht auswirkt bleibt 
unberührt. ' 

§ 19 

Inkrafttreten des Landschaftsplans 

Die erfolgte Durchführung des Anzeigeverfahrens ist 
durch den Träger der Landschaftsplanung ortsüblich be
kannt zu machen. Der Landschaftsplan ist für jede Per
son zur Einsicht bereitzuhalten; über den Inhalt ist auf 
yerlangen �uskun� zu geben. In der Bekanntmachung 
ISt darauf hmzuwe1sen, wo der Landschaftsplan eingese
hen werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt der 
L.andschaftsplan in Kraft. Die Bekanntmachung tritt an 
die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Ver
öffentlichung. 

§ 20 

Änderung, Aufhebung und Neuaufstellung 
des Landschaftsplans 

(1) Die Vorschriften über die A��stellung des Land
schaftsplans gelten auch für seine Anderung, Aufhebung 
und Neuaufstellung. 
(�) Werden .. durch Änderungen eines Landschaftsplans 
die Grundzuge der Planung nicht berührt, bedarf es der 
Verfa11:ren nach den§§ 15 bis 17 sowie der Anzeige nach 

§ 18 !11cht; § 11' Absatz 1 Satz 2 findet keine Anwendung 
(yeremfachte Anderung). Den Eigentümern der von den 
�nderungen betroffenen Grundstücke und den von den 
Anderungen berührten Trägern öffentlicher Belange ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener 
Frist zu geben ... Widersprechen die Beteiligten innerhalb 
der Frist. den Anderung�n, bedarf der Landschaftsplan 
der Anzeige nach § 18. Die Stellungnahmen der Beteilig
ten sind als Bedenken und Anregungen nach § 1 7 Ab
satz 1 Satz 4 und 6 zu behandeln. 
(3) Enthält ein Landschaftsplan Darstellungen oder 
Festsetzungen mit Befristung in Bereichen eines Flä
che�nutzun�splans, für die dieser eine bauliche Nutzung 
vorsieht, tritt der Landschaftsplan für diese Bereiche 
außer Kraft, sobald ein Bebauungsplan oder eine Sat
zung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des Bauge
setzbuches in Kraft tritt. Entsprechendes gilt für das Au
ßerkrafttreten von Darstellungen und Festsetzungen des 
Landschaftsplans bei der baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils im Sinne des § 34 Absatz 1 des Baugesetzbu
ches und für Bereiche, in denen die Gemeinde durch Sat
zung nach § . 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Bauge
setzbuches die Grenzen für im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile festlegt. 
(4�. Bei der Aufstellung� Änderung und Ergänzung eines 
Flachennutzungsplans im Geltungsbereich eines Land
schaftsplans treten widersprechende Darstellungen und 
Festsetzungen des Landschaftsplans mit dem Inkrafttre
ten des entsprechenden Bebauungsplans oder einer Sat
zung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des Bauge
setzbuches außer Kraft, soweit der Träger der 
Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren diesem 
Flächennutzungsplan nicht widersprochen hat. Für das 
Außerkrafttreten gilt Entsprechendes bei Satzungen 
nach § 34 Absatz 4 Satzl Nummer 3 des Baugesetzbu
ches, soweit der Träger der Landschaftsplanung im Be
teiligungsverfahren nach § 34 Absatz 6 Satz 1 des Bau
gesetzb1:1ches !1ic11:t widersprochen hat. Dasselbe gilt 
auch fur Berichtigungen von Flächennutzungsplänen 
nach § 13a Absatz 2 Nummer 2 des Baugesetzbuches so
weit der nach§ 13 Absatz 2 Nummer 3 des Baugeset�bu
c1:1es z� beteiligende Träger der Landschaftsplanung 
mcht widersprochen hat. Für die Darstellungen in Flä
chennutzungsplänen mit der Rechtswirkung von § 35 
Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches treten die wider
sprechenden Darstellungen und Festsetzungen des Land
schaftsplans mit dem Inkrafttreten des Flächennut
zungsplans außer Kraft, soweit der Träger der 
L�!ldschaftsplanung im Beteiligungsverfahren diesem 
Flachennutzungsplan nicht widersprochen hat. 
(5) Ein Landschaftsplan muss geändert oder neu aufge
st.ellt werden, wenn sich die ihm zugrunde liegenden 
Ziele der Raumordnung geändert haben. In diesem Fall 
kann die Landesregierung eine entsprechende Änderung 
verlangen. 
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§ 21 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 

Mängel der Abwägung, Behebung von Fehlern 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif
ten dieses Gesetzes ist für die Rechtswirksamkeit des 
Landschaftsplans nur beachtlich, wenn 
1. die Vorschriften über die Beteiligung der Träger öf

fentlicher Belange und die öffentliche Auslegung nach 
§ 15, § 17 oder § 20 Absatz 2 Satz 2 verletzt worden 
sind; unbeachtlich ist dagegen, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne berührte Träger öffentlicher 
Belange nicht beteiligt oder bei Anwendung des § 17 
Absatz 2 Satz 3 oder des § 20  Absatz 2 Satz 1 die Vor
aussetzungen für die Durchführung der Beteiligung 
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind oder 

2 .  ein Beschluss des Trägers der Landschaftsplanung 
nicht gefasst, ein Anzeigeverfahren nicht durchge
führt oder die Durchführung des Anzeigeverfahrens 
nicht ortsüblich bekannt gemacht worden ist. 

(2) Mängel im Abwägungsvorgang sind für die Rechts
wirksamkeit des Landschaftsplans nur erheblich, wenn 
sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von 
Einfluss gewesen sind. Für das Abwägungsergebnis ist 
die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschluss
fassung über den Landschaftsplan maßgebend. 
(3) Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des Land
schaftsplans sind 
1. eine Verletzung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 be-

zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2 .  Mängel des Abwägungsergebnisses gemäß Absatz 2 ,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma
chung des Landschaftsplans schriftlich gegenüber dem 
Träger der Landschaftsplanung geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man
gel begründen soll, ist darzulegen. 
(4) In der ortsüblichen Bekanntmachung der Durchfüh
rung des Anzeigeverfahrens des Landschaftsplans ist auf 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsergebnisses sowie auf die 
Rechtsfolgen (Absatz 3) hinzuweisen. 
(5) Der Träger der Landschaftsplanung kann einen Feh
ler, der sich aus der Verletzung der in Absatz 1 bezeich
neten Vorschriften ergibt, oder einen sonstigen Verfah
rens- oder Formfehler beheben; dabei kann der Träger 
der Landschaftsplanung den Landschaftsplan durch 
Wiederholung des nachfolgenden Verfahrens in Kraft 
setzen. Der Landschaftsplan kann auch mit Rückwir
kung erneut in Kraft gesetzt werden. 

Abschnitt 3 
Wirkung und Durchführung des Landschaftsplans 

§ 22 
Berücksichtigung der Entwicklungsziele 

für die Landschaft 

(1) Die gemäß § 10 dargestellten Entwicklungsziele für 
die Landschaft sind bei allen behördlichen Maßnahmen 
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu berück
sichtigen. 
(2) Begleitende Anordnungen und Maßnahmen anderer 
Behörden nach § 17 Absatz 1 des Bundesnaturschutzge
setzes sind darüber hinaus mit den im Landschaftsplan 
festgesetzten Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungs
maßnahmen in Einklang zu bringen. Das Gleiche gilt für 
die öffentliche Förderung von Eingrünungen, Anpflan
zungen, Rekultivierungen und ähnlichen Maßnahmen. 

§ 23 
Wirkung der Schutzausweisung 

(zu §§ 23, 26,  28,  29  des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Von den Verboten nach§ 23 Absatz 2 Satz 1 ,  des§ 26 
Absatz 2 ,  des § 28 Absatz 2 und des § 29  Absatz 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes können solche Ausnahmen 

zugelassen werden, die im Landschaftsplan nach Art und 
Umfang ausdrücklich vorgesehen sind. 
(2) Die Verbote der § 23 Absatz 2 Satz 1, des § 26 Ab
satz 2, des § 28 Absatz 2 und des § 29 Absatz 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gelten nicht für die beim 
Inkrafttreten des Landschaftsplans bestehenden planeri
schen Festsetzungen anderer Fachplanungsbehörden. 
(3) Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungs
pfücht bleiben von den Verboten nach § 23 Absatz 2 
Satz 1, des§ 26 Absatz 2, des§ 28 Absatz 2 und des§ 29  
Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes unberührt. Sie 
obliegen den Grundstückseigentümerinnen und -eigen
tümern oder den Grundstücksbesitzerinnen und -besit
zern ausschließlich im Rahmen des Zumutbaren und 
sind vor ihrer Durchführung der unteren Naturschutzbe
hörde anzuzeigen. Maßnahmen zur Abwehr einer unmit
telbar drohenden gegenwärtigen Gefahr sind der unteren 
Naturschutzbehörde nachträglich unverzüglich anzuzei
gen. 
(4) Die Betreuung der besonders geschützten Teile von 
Natur und Landschaft obliegt unbeschadet des § 3 Ab
satz 1 Nummer 2 den unteren Naturschutzbehörden. 
Soweit besonders geschützte Teile von Natur und Land
schaft im Eigentum des Landes stehen, kann die oberste 
Naturschutzbehörde eine abweichende Regelung tref
fen. 
(5) Nutzungen von Grundstücken, die den Festsetzungen 
des Landschaftsplans gemäß § 1 1  widersprechen, sind 
verboten. 

§ 24 
Wirkungen der Festsetzungen für die forstliche Nutzung 

(1) Die Festsetzungen nach § 12 sind bei der forstlichen 
Bewirtschaftung zu beachten. Soweit nach Betriebsplä
nen oder Betriebsgutachten gewirtschaftet wird, sind sie 
in diese aufzunehmen. 
(2) Der Landesbetrieb Wald und Holz überwacht die 
Einhaltung der Gebote und Verbote nach Absatz 1. Er 
kann im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbe
hörde die nötigen Anordnungen treffen. 

§ 25 
Aufgaben des Trägers der Landschaftsplanung 

(1) Die Durchführung der im Landschaftsplan festge
setzten Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaß
nahmen obliegt den Kreisen und kreisfreien Städten, so
weit sich nicht aus den nachfolgenden Vorschriften etwas 
anderes ergibt. Die Durchführung forstlicher Maßnah
men soll einschließlich der Zuständigkeit zum Abschluss 
von vertraglichen Vereinbarungen nach Absatz 2 Satz 1 
auf den Landesbetrieb Wald und Holz übertragen wer
den. Die Vorschriften des § 11 des Landesforstgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 
(GV. NRW. S. 546), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset
zes vom 12.  Mai 2015 (GV. NRW. S. 448) geändert worden 
ist, über die tätige Mithilfe finden sinngemäße Anwen
dung. 
(2) Die Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 
soll unbeschadet der Vorschriften des§ 65 des Bundesna
turschutzgesetzes und der §§ 27 bis 29 vorrangig ver
traglich geregelt werden; dies gilt insbesondere auch für 
Festsetzungen nach§ 13 Absatz 3.  Kommt eine vertragli
che Regelung nicht zustande, kann für die Umsetzung 
von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen nach § 13 Ab
satz 3 ein Bodenordnungsverfahren nach § 29 durchge
führt werden. 
(3) Erfordert die Verwirklichung von Entwicklungs-, 
Pflege- und Erschließungsmaßnahmen ein Verwaltungs
verfahren nach anderen Rechtsvorschriften, so ist dieses 
auf Antrag der Naturschutzbehörde unverzüglich durch
zuführen. 

§ 26 
Aufgaben anderer juristischer Personen 

des öffentlichen Rechts 

Sind andere Gemeinden, Gemeindeverbände oder Ge
bietskörperschaften des öffentlichen Rechts Eigentümer 
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oder Besitzer von Flächen innerhalb des Plangebiets, so 
obliegt ihnen die Durchführung der im Landschaftsplan 
hierfür festgesetzten Entwicklungs-, Pflege- und Er
schließungsmaßnahmen. 

§ 27 

Verpflichtung der Grundstückseigentümer oder -besitzer 
zur Durchführung von Maßnahmen 

Nach § 13 Absatz 3 Satz 1 festgesetzte Entwicklungs
und Pflegemaßnahmen können im Rahmen des Zumut
baren den Grundstückseigentümerinnen und -eigentü
mern oder Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern 
aufgegeben werden. 

§ 28 

Besonderes Duldungsverhältnis 

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 65 des Bundesna
turschutzgesetzes und des§ 27 nicht vor und kommt eine 
vertragliche Vereinbarung nach § 25 Absatz 2 für die im 
Landschaftsplan festgesetzten Entwicklungs- und Pfle
gemaßnahmen nicht zustande, so kann die höhere Natur
schutzbehörde zugunsten des Kreises oder der kreis
freien Stadt ein besonderes Duldungsverhältnis begrün
den. 
(2) Das besondere Duldungsverhältnis berechtigt die be
günstigte Körperschaft, die Fläche für die festgesetzten 
Zwecke zu nutzen. Es ist gegenüber dem Rechtsnachfol
ger wirksam. 
(3) Für das besondere Duldungsverhältnis hat der Kreis 
oder die kreisfreie Stadt dem Eigentümer oder Nut
zungsberechtigten eine angemessene Entschädigung in 
Geld zu leisten. Erhebliche Wirtschaftserschwernisse 
sind darüber hinaus angemessen in Geld zu entschädi
gen. Der Eigentümer kann die Übernahme des Grund
stücks durch die begünstigte Körperschaft zum Ver
kehrswert verlangen. Die Verpflichtung zur Übernahme 
kann anstelle des Kreises oder der kreisfreien Stadt 
auch von einer anderen Körperschaft des öffentlichen 
Rechts erfüllt werden. Ein Anspruch auf Entschädigung 
oder Übernahme des Grundstücks besteht nicht, wenn 
es sich um eine Brachfläche im Sinne von § 1 1  Absatz 2 
handelt. 
(4) Das besondere Duldungsverhältnis wird durch 
schriftlichen Bescheid nach Anhörung des Eigentümers, 
Besitzers oder anderer Berechtigter begründet. Eine Gel
dentschädigung gemäß Absatz 3 ist durch besonderen 
Bescheid festzusetzen. 
(5) Das besondere Duldungsverhältnis kann durch die 
höhere Naturschutzbehörde aus wichtigem Grunde auf
gehoben werden. Es ist aufzuheben, wenn 
1. der Landschaftsplan bezüglich der in Anspruch ge

nommenen Fläche geändert worden ist oder die Aus
führung der im Landschaftsplan festgesetzten Maß
nahmen aus anderen Gründen nicht mehr in Betracht 
kommen kann oder 

2. Gründe eintreten oder bekannt werden, auf Grund 
derer das besondere Duldungsverhältnis zu einer of
fenbar nicht beabsichtigten Härte würde. 

Im Falle der Aufhebung sind die eingetretenen Vor- und 
Nachteile zwischen der begünstigten Körperschaft und 
dem Eigentümer oder Besitzer auszugleichen. Der Auf
hebungsbescheid trifft hierüber die näheren Festsetzun
gen. 

§ 29 

Maßnahmen der Bodenordnung 

Erfordert die Verwirklichung des Landschaftsplans Maß
nahmen der land- oder forstwirtschaftlichen Bodenord
nung, so können diese auf Antrag der unteren Natur
schutzbehörde durch die für die Flurbereinigung 
zuständigen Behörden nach den Vorschriften des Flurbe
reinigungsgesetzes durchgeführt werden. 

Kapitel 3 
Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 

§ 30 
Eingriffe in Natur und Landschaft 

(zu§ 14 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Als Eingriffe gelten insbesondere 
1. die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen, 
2. Aufschüttungen und Abgrabungen ab 2 Metern Höhe 

oder Tiefe auf einer Grundfläche von mehr als 400 
Quadratmetern, 

3. die Errichtung oder wesentliche Änderung von Flug
plätzen, Abfalldeponien und anderen Abfallentsor
gungsanlagen, Modellsportanlagen, 

4. die Errichtung oder wesentliche Änderung von Schie
nenwegen, von Straßen, von versiegelten land- oder 
forstwirtschaftlichen Wirtschaftswegen und von bau
lichen Anlagen im Sinne des§ 2 Absatz 1 der Landes
bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), die zuletzt durch Ar
tikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. 
S. 294) geändert worden ist, 

5 .  die Herstellung oder wesentliche Umgestaltung von 
Gewässern oder ihrer Ufer, sofern das Vorhaben nicht 
einer ökologischen Verbesserung zur Erreichung der 
Ziele nach § 27 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31.  
Juli 2009 (BGBL 1 S. 2585) ,  das zuletzt durch Artikel 
320 der Verordnung vom 31.  August 2015 (BGBL 1 
S. 1474) geändert worden ist, dient, sowie die Beseiti
gung von Gewässern, 

6. die Zerstörung oder sonstige erhebliche oder nachhal
tige Beeinträchtigung der nach dem Bundesnatur
schutzgesetz oder nach diesem Gesetz oder auf Grund 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder dieses Gesetzes 
geschützten Flächen und Objekte, 

7. die Beseitigung von Hecken, Feld- und Ufergehölzen, 
Baumreihen und Baumgruppen, soweit sie prägende 
Bestandteile der Landschaft sind, des Weiteren die 
Beseitigung von Kleingewässern mit einer Fläche von 
mehr als 100 Quadratmetern, 

8. die Umwandlung von Wald, 
9. die Neuanlage von Weihnachtsbaum- und Schmuck

reisigkulturen außerhalb des Waldes; dies gilt auch 
für die Neuanlage von Weihnachtsbaum- und 
Schmuckreisigkulturen, wenn sie baumschulmäßig 
genutzt oder als Baumschule bezeichnet werden und 
größer sind als 1 Hektar. 

(2) Neben den in § 14 Absatz 2 und 3 des Bundesnatur
schutzgesetzes geregelten Fällen gelten in der Regel 
nicht als Eingriffe 
1. das Verlegen von Leitungen im baulichen Außenbe

reich im Baukörper von Straßen und befestigten 
Wegen, soweit dabei angrenzende Bäume nicht erheb
lich beschädigt werden, 

2. Unterhaltungsmaßnahmen auf Grund rechtlicher Ver
pflichtungen; bei der Gewässerunterhaltung gilt dies 
nur, sofern sie der ökologischen Verbesserung zur Er
reichung der Ziele nach § 27 des Wasserhaushaltsge
setzes dient, 

3. die Beseitigung von durch Sukzession oder Pflege ent
standenen Biotopen oder Veränderungen des Land
schaftsbilds auf Flächen, die in der Vergangenheit 
rechtmäßig baulich oder für verkehrliche Zwecke ge
nutzt waren, bei Aufnahme einer neuen oder Wieder
aufnahme der ehemaligen Nutzung (Natur auf Zeit), 

4. Erdwälle für den Lärmschutz an Straßen- und Schie
nenwegen. 

§ 31 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ersatzgeld 

(zu§ 15 Absatz 2, 3 und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Bei der Auswahl der geeigneten Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen sind auch Belange des Biotopverbundes, 
des Klimaschutzes und des Bodenschutzes zu berück-
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sichtigen. Zu den genannten Maßnahmen können auch 
Maßnahmen des ökologischen Landbaus bis hin zu kom
pletten Betriebsumstellungen gehören. Wenn kein Land
schaftsplan vorliegt, ist bei der Festsetzung von Art und 
Lage der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Fach
beitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur 
Landschaftsplanung zu berücksichtigen. 
(2) Zu den in § 15 Absatz 3 Satz 2 des Bundesnatur
schutzgesetzes genannten Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen gehören auch Maßnahmen auf wechselnden Flä
chen in einer hierfür zuvor festgelegten Flächenkulisse. 
Eine Referenzfläche ist im Grundbuch zu sichern. Beim 
Wechsel der Flächen darf die für die Kompensation fest
gesetzte Gesamtfläche nicht unterschritten werden; die 
festgelegte Funktion ist beizubehalten. 
(3) Wird im Wege des Ersatzes nach § 16 Absatz 3 Satz 2 
Nummer 3 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes 
vom 9. Juli 2014 (BGBl. I S. 897), das durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1928) geän
dert worden ist, Dauergrünland neu angelegt, darf dies 
nicht auf Flächen erfolgen, für die im Rahmen der Kom
pensation von naturschutzrechtlichen Eingriffen eine 
Rechtsverpflichtung zur Anlage von Grünland besteht. 
(4) Zu den Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Sinne des § 15 Absatz 6 Satz 7 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Ersatzzahlung) können 
auch entsprechend geeignete Maßnahmen des ökologi
schen Landbaus gehören. Das Ersatzgeld ist an den 
Kreis oder die kreisfreie Stadt, in dem oder in der der 
Eingriff durchgeführt wird, zu entrichten und spätestens 
nach vier Jahren auch dort einzusetzen, sofern dem nicht 
fachliche Gründe entgegenstehen. Ansonsten ist es an die 
zuständige höhere Naturschutzbehörde weiter zu leiten, 
welche die zweckentsprechende Verwendung der Mittel 
veranlasst. Für die Verwendung der Ersatzgelder stellen 
die unteren Naturschutzbehörden Listen auf; diese kön
nen durch aktuell notwendige Maßnahmen modifiziert 
werden. Die Listen sind dem Naturschutzbeirat vorzu
stellen. Soweit das Ersatzgeld für einen Eingriff in Wald
flächen zu zahlen oder zur Aufforstung von Flächen zu 
verwenden ist, wird es dem Landesbetrieb Wald und 
Holz im Sinne des § 15  Absatz 6 Satz 7 des Bundesna
turschutzgesetzes zweckgebunden zur Verfügung gestellt. 
Er führt die Maßnahmen im Benehmen mit der unteren 
Naturschutzbehörde durch. 
(5) Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch 
Mast- und Turmbauten von mehr als 20 Metern Höhe 
sind in der Regel nicht ausgleichbar oder ersetzbar im 
Sinne des § 15 Absatz 6 Satz 1 des Bundesnaturschutz
gesetzes. Die Ersatzzahlung ergibt sich aus dem durch 
die Wertstufe des Landschaftsbilds vorgegebenen Zahl
wert pro Meter multipliziert mit der Anlagenhöhe. 

§ 32 
Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen 

(zu § 16 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird er
mächtigt, durch Rechtsverordnung nach Anhörung des 
zuständigen Ausschusses des Landtags Einzelheiten der 
Führung von Ökokonten, insbesondere die Erfassung, 
Bewertung oder Buchung vorgezogener Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in Ökokonten, zu bestimmen. 

§ 33 
Verfahren 

(zu § 17 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Die Entscheidung nach § 17 Absatz 1 des Bundesna
turschutzgesetzes ergeht im Benehmen mit der Natur
schutzbehörde der gleichen Verwaltungsebene. Bei Ein
griffen gemäß§ 30 Absatz 1 Nummer 2 ist zusätzlich das 
Benehmen mit der Gemeinde herzustellen. Die zustän
dige Behörde setzt die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnah
men oder die Zahlung des Ersatzgeldes als Nebenbe
stimmung fest. 
(2) Für alle Eingriffe nach § 17 Absatz 3 des Bundes
naturschutzgesetzes ist eine Genehmigung der unteren 
Naturschutzbehörde erforderlich, welche die zur Durch
führung des § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes erfor
derlichen Entscheidungen und Maßnahmen beinhaltet. 

Soweit für Projekte zur Verwendung von Ödland oder 
naturnahen Flächen zur intensiven Landwirtschaftsnut
zung nach § 1 in Verbindung mit Anlage 1 Nummer 14 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 29. April 1 992 (GV. 
NRW. S. 175),  das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 16.  März 2010 (GV. NRW. S. 185) geändert worden 
ist, eine Vorprüfung des Einzelfalls und eine Umweltver
träglichkeitsprüfung durchzuführen ist, müssen die Vor
prüfung des Einzelfalles sowie die Durchführung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung den Anforderungen des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein- Westfalen entsprechen. 
(3) Der Antrag auf Genehmigung nach Absatz 2 ist 
schriftlich bei der unteren Naturschutzbehörde zu stel
len, welche die zur Beurteilung des Eingriffs in Natur 
und Landschaft erforderlichen Angaben verlangen kann. 
Im Falle des § 30 Absatz 1 Nummer 9 wird die Genehmi
gung im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Wald und 
Holz erteilt. Soweit es sich um eine Anlage nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I 
S. 1970, 3621),  das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 10.  Dezember 2015 (BGBl. I S. 2 1 94) geändert wor
den ist, handelt, die über den Bezirk einer unteren Na
turschutzbehörde hinausgeht, ist die höhere Natur
schutzbehörde zuständig. 

§ 34 

Verzeichnisse 

(1) Die unteren Naturschutzbehörden führen ein Kom
pensationsverzeichnis für die in ihrem Zuständigkeitsbe
reich durchgeführten Kompensationsmaßnahmen nach 

§ 15 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes. Im Rah
men dieses Verzeichnisses sind auch die nach § 34 Ab
satz 5 des Bundesnaturschutzgesetzes durchgeführten 
Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des 
Netzes Natura 2000 (Kohärenzsicherungsmaßnahmen), 
die nach § 44 Absatz 5 des Bundesnaturschutzgesetzes 
durchgeführten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
sowie die nach § 53 durchgeführten Schadensbegren
zungsmaßnahmen gesondert auszuweisen. Die für die 
Festsetzung der Maßnahmen zuständigen Behörden 
haben den unteren Naturschutzbehörden die Flächen 
sowie Art und Umfang der darauf durchzuführenden 
Maßnahmen, die Art der Sicherung der Maßnahmen und 
nachfolgend deren Umsetzung mitzuteilen. Dies gilt 
nicht für diejenigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
nach § 15 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
deren Fläche kleiner als 500 Quadratmeter ist. 
(2) Die unteren Naturschutzbehörden führen ein Ersatz
geldverzeichnis, aus dem das Datum der Entrichtung des 
Ersatzgeldes, der Betrag, die Maßnahme, für die es ver
wendet wurde, sowie das Datum des Einsatzes des Er
satzgeldes ersichtlich ist. Das Ersatzgeldverzeichnis ist 
den höheren Naturschutzbehörden alle vier Jahre von 
den unteren Naturschutzbehörden ihres Bezirks zuzulei
ten. 
(3) Zur Umsetzung der Summationsbetrachtung nach 

§ 34 Absatz 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes füh
ren die Naturschutzbehörden ein Verzeichnis der in 
ihrem Zuständigkeitsbereich durchgeführten FFR-Ver
träglichkeitsprüfungen. Der Projektträger hat die im 
Sinne des § 34 Absatz 1 Satz 3 des Bundesnaturschutz
gesetzes für die Summationsprüfung erforderlichen An
gaben zu seinem Projekt in geeigneter Weise bereitzu
stellen. Die Sätze 1 und 2 sind auf Pläne im Sinne des 

§ 36 des Bundesnaturschutzgesetzes entsprechend anzu
wenden. 
(4) Die Verzeichnisse nach Absatz 1 bis 3 sind im Inter
net unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben zu veröffentlichen. 

Kapitel 4 

Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 

Abschnitt 1 

Biotopverbund, geschützte Teile von Natur 
und Landschaft, Baumschutzsatzung 
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§ 35 

Biotopverbund 

(zu § 20 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
Im Land Nordrhein-Westfalen ist ein Netz räumlich oder 
funktional verbundener Biotope (Biotopverbund) darzu
stellen und festzusetzen, das 15 Prozent der Landesflä
che umfasst. 

§ 36 

Nationalparke, Nationale Naturmonumente 

(zu § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1)  Das für Naturschutz zuständige Ministerium kann 
geeignete Gebiete nach Anhörung des zuständigen Aus
schusses des Landtags durch Rechtsverordnung zu Nati
onalparken erklären. Die Rechtsverordnung soll Vor
schriften über die Verwaltung des Nationalparks und 
über die erforderlichen Lenkungsmaßnahmen ein
schließlich der Regelung des Wildbestands enthalten. 
(2) Nationalparke sind nachrichtlich in die Landschafts
pläne zu übernehmen. 
(3) Die Verwaltung des Nationalparks ist zuständig für 
1. die Überwachung der durch eine Rechtsverordnung 

nach Absatz 1 festgelegten Gebote und Verbote und 
2. für die Erteilung von Befreiungen nach § 67 Absatz 1 

des Bundesnaturschutzgesetzes von den Geboten und 
Verboten dieser Rechtsverordnung. § 78 Absatz 5 gilt 
entsprechend. 

§ 75 Absatz 1 und 2 ist nicht anzuwenden. 
(4) Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Rechts
verordnung geeignete Gebiete zu Nationalen Naturmo
numenten erklären. 
(5) Nationale Naturmonumente sind nachrichtlich in die 
Landschaftspläne zu übernehmen. 

§ 37 

Biosphärenregionen 

(zu § 25 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Das für Naturschutz zuständige Ministerium kann 
durch Rechtsverordnung Gebiete im Sinne des § 25 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, die geeignet sind, von der 
UNESCO als Biosphärenregionen anerkannt zu werden, 
zu Biosphärenregionen erklären. 
(2) Die Rechtsverordnung soll durch Vorschriften sicher
stellen, dass Biosphärenregionen unter Berücksichtigung 
der durch die Großräumigkeit und Besiedlung gebotenen 
Ausnahmen über Kernzonen, Pflegezonen und Entwick
lungszonen entwickelt werden und wie Naturschutzge
biete oder in der Entwicklungszone wie Landschafts
schutzgebiete geschützt werden. 
(3) In der Rechtsverordnung sind der Schutzgegenstand, 
der Schutzzweck differenziert nach Zonen und die zur 
Verwirklichung der Schutzzwecke erforderlichen Be
stimmungen einschließlich der Schutz-, Pflege- und Ent
wicklungsmaßnahmen zu bestimmen. 
(4) Biosphärenregionen sind nachrichtlich in die Land
schaftspläne zu übernehmen. 

§ 38 

Naturparke 

(zu§ 27 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
Großräumige Gebiete, welche die in § 27 Absatz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes genannten Voraussetzungen 
erfüllen, werden von der obersten Naturschutzbehörde 
im Einvernehmen mit der Landesplanungsbehörde als 
Naturpark anerkannt, sofern dies den im Landesent
wicklungsplan oder in den Regionalplänen enthaltenen 
oder zu erwartenden Darstellungen entspricht und wenn 
für ihre Betreuung ein geeigneter Träger besteht. Der 
Naturparkträger stellt einen Naturparkplan auf. 

§ 39 
Gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile 

(zu § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Folgende Landschaftsbestandteile sind gesetzlich ge
schützt: 
1. mit öffentlichen Mitteln geförderte Anpflanzungen für 

Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
außerhalb des Waldes und im Außenbereich im Sinne 
des Bauplanungsrechts, 

2. Hecken ab 100 Metern Länge im Außenbereich im 
Sinne des Bauplanungsrechts und Wallhecken und 

3. Anpflanzungen, die als Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen nach § 15 Absatz 2 des Bundesnaturschutzge
setzes festgesetzt wurden und im Kompensationsflä
chenverzeichnis nach § 34 Absatz 1 Satz 1 zu erfassen 
sind. 

Dies gilt nicht für Begleitgrün von Verkehrsanlagen.§ 41  
bleibt unberührt. Einer besonderen Ausweisung bedarf 
es nicht. 
(2) Maßnahmen, die zu einer erheblichen oder nachhalti
gen Beeinträchtigung oder zu einer Zerstörung der in 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Landschaftsbe
standteile führen können, sind verboten. 
(3) Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte 
zur Beseitigung des Zuwachses der Anpflanzungen oder 
zur Gesunderhaltung von Bäumen sowie die bestim
mungsgemäße Nutzung der Anpflanzungen. 

§ 40 
Wildnisentwicklungsgebiete 

(zu § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Zur dauerhaften Erhaltung und Entwicklung natur
naher alt- und totholzreicher Waldflächen können Wild
nisentwicklungsgebiete ausgewiesen werden. Sofern sich 
diese Flächen nicht im Staatswald befinden, setzt die 
Ausweisung als Wildnisentwicklungsgebiete die aus
drückliche Zustimmung des Grundeigentümers oder der 
Grundeigentümerin voraus. Wildnisentwicklungsgebiete 
sollen insbesondere den an die Alters- und Zerfallsphase 
gebundenen Pflanzen- und Tierarten einen geeigneten 
Lebensraum bieten. In den Wildnisentwicklungsgebieten 
entwickeln sich die Wälder mit ihren Lebensgemein
schaften entsprechend den natürlich ablaufenden Pro
zessen. Nach Maßgabe des Absatzes 3 werden diese 
Gebiete im Ministerialblatt für das Land Nordrhein
Westfalen und in der Karte der Wildniswälder in Nord
rhein-Westfalen erfasst und veröffentlicht. Mit der Veröf
fentlichung sind die Wildnisentwicklungsgebiete als 
Naturschutzgebiete im Sinne des § 23 des Bundesnatur
schutzgesetzes gesetzlich geschützt, sofern sie nicht be
reits als Naturschutzgebiet oder Nationalpark förmlich 
unter Schutz stehen. 
(2) In veröffentlichten Wildnisentwicklungsgebieten ist 
die Nutzung von Holz untersagt. Alle Handlungen, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder sons
tigen erheblichen Beeinträchtigung dieser Gebiete füh
ren können, sind verboten. Maßnahmen, die aus Gründen 
der Verkehrssicherheit erforderlich sind, die Entnahme 
nicht lebensraumtypischer Gehölze sowie die Saatgutge
winnung in Einzelfällen bleiben unberührt. Für die be
reits förmlich unter Schutz stehenden Gebiete im Sinn 
des Absatzes 1 Satz 5 gelten ergänzend die Gebote und 
Verbote ihrer Unterschutzstellung, soweit diese den Sät
zen 1 bis 3 nicht widersprechen. 
(3) Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher
schutz stellt im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb 
Wald und Holz die Wildniseignung einer Waldfläche fest. 
Die Wildnisentwicklungsgebiete werden vom für Natur
schutz zuständigen Ministerium im Ministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben und zu
sätzlich in einer Karte unter http://wildnis.naturschutz
informationen.nrw.de auf der Internetseite des Landes
amtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert. Die veröffent
lichten Wildnisentwicklungsgebiete sind nachrichtlich in 
den Landschaftsplan zu übernehmen. 
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§ 41 
Alleen 

(zu§ 29  Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Alleen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen 
und Wirtschaftswegen sind gesetzlich geschützt. Die Be
seitigung von Alleen sowie alle Handlungen, die zu deren 
Zerstörung, Beschädigung oder nachteilige Veränderung 
führen können, sind verboten. Pflegemaßnahmen und die 
bestimmungsgemäße Nutzung werden hierdurch nicht 
berührt. 
(2) Die Verbote des Absatzes 1 gelten nicht im Rahmen 
von Maßnahmen, die aus zwingenden Gründen der Ver
kehrssicherheit erforderlich sind und für die keine ande
ren Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicher
heit erfolgreich durchgeführt werden können. Sie sind 
der Naturschutzbehörde vorher anzuzeigen. Bei gegen
wärtiger Gefahr kann die Maßnahme sofort durchge
führt werden. Sie ist der Naturschutzbehörde anschlie
ßend anzuzeigen. Kommt es aufgrund der durchgeführ
ten Maßnahmen zu einer Bestandsminderung, sind in 
Abstimmung mit der Naturschutzbehörde Ersatzpflan
zungen vorzunehmen. 
(3) Um den Alleenbestand nachhaltig zu sichern und zu 
entwickeln, sollen von den für die öffentlichen Verkehrs
flächen zuständigen Behörden rechtzeitig und in aus
reichendem Umfang Neuanpflanzungen vorgenommen 
werden. Andere Behörden können im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit, insbesondere bei der Festsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsre
gelung, entsprechende Sicherungs- und Entwicklungs
maßnahmen ergreifen. 
(4) Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher
schutz führt ein landesweites Kataster der nach Absatz 1 
gesetzlich geschützten Alleen. Die geschützten Alleen 
sind nachrichtlich in den Landschaftsplan sowie in die 
jeweilige ordnungsbehördliche Verordnung zu überneh
men. Der Schutz nach Absatz 1 besteht unabhängig von 
den :Ei.intragungen im Alleenkataster oder nachrichtli
chen Ubernahmen der Biotope. 

§ 42 
Gesetzlich geschützte Biotope 

(zu § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Weitere gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des 

§ 30 Absatz 2 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
sind: 
1. Kleinseggenrieder, Nass- und Feuchtgrünland, 
2. Magerwiesen und -weiden, 
3. Halbtrockenrasen, 
4. natürliche Felsbildungen, Höhlen und Stollen, 
5. Streuobstbestände nach Maßgabe des Absatzes 4.  

(2)  Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher
schutz erfasst die gesetzlich geschützten Biotope in der 
Biotopkartierung und grenzt sie in Karten eindeutig ab. 
Die Karten werden in digitaler Form für jede Person zur 
Einsicht bereitgestellt, zusätzlich werden sie im Internet 
veröffentlicht. Die Karten sind auch bei der unteren Na
turschutzbehörde zur Einsicht jeder Person bereitzuhal
ten und den Gemeinden für deren Gebiet zur Verfügung 
zu stellen. Die untere Naturschutzbehörde teilt Eigentü
merinnen und Eigentümern oder sonstigen Nutzungsbe
rechtigten auf Anfrage mit, ob sich auf ihrem Grund
stück ein gesetzlich geschützter Biotop befindet oder ob 
eine bestimmte Maßnahme verboten ist. Die Karten wer
den fortlaufend auf der Grundlage der Biotopkartierung 
aktualisiert. Der gesetzliche Biotopschutz vermittelt 
einen gesetzesunmittelbaren Schutz, der die Erfassung in 
der Biotopkartierung nicht voraussetzt. Die geschützten 
Biotope sind nachrichtlich in den Landschaftsplan sowie 
in die ordnungsbehördliche Verordnung zu übernehmen. 
(3) Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung nach Anhörung des 
zuständigen Ausschusses des Landtags Einzelheiten über 
das Verfahren zur Ermittlung und über die Veröffentli
chung der gesetzlich geschützten Biotope festzulegen, in 
denen auch die landesspezifischen Besonderheiten ge
setzlich geschützter Biotope beschrieben, Ausschluss-

merkmale und - soweit erforderlich - Mindestgrößen für 
einzelne Biotoptypen festgelegt und die typischen Pflan
zengesellschaften und -arten näher benannt werden. 
(4) Extensiv genutzte Obstbaumwiesen oder -weiden aus 
hochstämmigen Obstbäumen mit einer Fläche ab 2.500 
Quadratmetern (Streuobstbestände) sind gesetzlich ge
schützt. Ausgenommen sind Bäume, die weniger als 50 
Meter vom nächstgelegenen Wohngebäude oder Hofge
bäude entfernt sind. Der gesetzliche Schutz tritt in 
Kraft, sobald die Gesamtfläche dieser Streuobstbestände 
im Land Nordrhein-Westfalen um mindestens 5 Prozent 
abgenommen hat. Durch Rechtsverordnung gemäß Ab
satz 3 können Einzelheiten festgelegt werden insbeson
dere über 
1. den für Satz 3 maßgeblichen Stichtag, 
2. die Feststellung der Flächenabnahme nach Satz 3 

durch Verwaltungsvorschrift des für Naturschutz zu
ständigen Ministeriums, 

3. Ausnahmen und Befreiungen, 
4. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie die Leis

tung von Ersatz in Geld. 

§ 43 
Schutzmaßnahmen 

(1) Liegt ein Landschaftsplan nicht vor, so kann die 
höhere Naturschutzbehörde unter Beachtung der Ziele 
der Raumordnung außerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs der Be
bauungspläne durch ordnungsbehördliche Verordnung 
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Natur
denkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile aus
weisen. § 20 Absatz 2, §§ 23, 26, 28 und 29 des Bundes
naturschutzgesetzes gelten entsprechend. Bei der Aus
weisung der Schutzgebiete und -objekte sind die 
Darstellungen der Flächennutzungspläne in dem Um
fang zu beachten, wie sie den Zielen der Raumordnung 
entsprechen. Soweit ein Bebauungsplan Festsetzungen 
nach§ 9 Absatz 1 Nummer 11, 14 bis 18, 20 ,  24 bis 26 des 
Baugesetzbuches trifft und diese im Zusammenhang mit 
dem baulichen Außenbereich stehen, kann sich die ord
nungsbehördliche Verordnung unbeschadet der bau
rechtlichen Festsetzungen auch auf diese Flächen erstre
cken. Dies gilt entsprechend für Satzungen gemäß § 34 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 des Baugesetzbuches. 
Die Ausweisungen treten außer Kraft, sobald ein Land
schaftsplan in Kraft tritt. Ordnungsbehördliche Verord
nungen nach Satz 1 stehen der Genehmigung eines Flä
chennutzungsplanes, der mit seinen Darstellungen den 
Geboten oder Verboten der Schutzausweisungen wider
spricht, nicht entgegen, wenn die höhere �aturschutzbe
hörde in dem Verfahren zur Aufstellung, Anderung oder 
Ergänzung des Flächennutzungsplanes erklärt, die Ver
ordnung für die Bereiche mit widersprechenden Darstel
lungen vor Inkrafttreten des entsprechenden Bebauungs
planes aufzuheben. 
(2) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
und des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen kann 
die untere Naturschutzbehörde in entsprechender An
wendung des § 20 Absatz 2, §§ 23, 28 und 29 des Bundes
naturschutzgesetzes Naturschutzgebiete, Naturdenkmale 
und geschützte Landschaftsbestandteile durch ord
nungsbehördliche Verordnung ausweisen, soweit dies 
nicht nach Absatz 1 möglich ist. 
(3) Für Inhalt und Wirkung der Schutzausweisungen 
nach den Absätzen 1 und 2 gilt§ 23 entsprechend. 
( 4) Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes und des Teils II Abschnitt 2 des Ord
nungsbehördengesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 13 .  Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. 
NRW. S. 622) geändert worden ist, kann gegen ordnungs
behördliche Verordnungen über Naturschutzgebiete, 
Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale oder ge
schützte Landschaftsbestandteile nach Ablauf eines Jah
res nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
1. die ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord

nungsgemäß verkündet worden oder 
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2 .  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Naturschutzbehörde, welche die Verordnung erlassen 
hat, vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

Bei der Verkündung der ordnungsbehördlichen Verord
nung ist auf die Rechtsfolge nach Satz 1 hinzuweisen. 

§ 44 
Großflächige und naturschutzfachlich 

bedeutsame Gebiete 

Bei landesweit naturschutzfachlich bedeutsamen zusam
menhängenden Gebieten, die ganz oder teilweise von 
verschiedenen Landschaftsplänen erfasst werden, kann 
die oberste Naturschutzbehörde das gesamte Gebiet 
durch Rechtsverordnung als Naturschutzgebiet auswei
sen. 

§ 45 
Beteiligung von Behörden und öffentlichen Stellen 

Vor dem Erlass oder der Änderung einer ordnungsbe
hördlichen Verordnung nach den §§ 43 und 44 sind die 
betroffenen Behörden und Stellen zu hören. Die oberste 
Naturschutzbehörde kann die betroffenen Behörden und 
Stellen durch Rechtsverordnung nach Anhörung des zu
ständigen Ausschusses des Landtags festlegen. 

§ 46 
Öffentliche Auslegung, Anhörung 

(1) Der Entwurf der ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach den §§ 43 und 44 ist mit den dazugehörigen Karten 
für die Dauer eines Monats bei den beteiligten unteren 
Naturschutzbehörden öffentlich auszulegen. Ort und 
Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher 
mit dem Hinweis darauf bekannt zu machen, dass die Ei
gentümer und sonstigen Berechtigten Bedenken und An
regungen während der Auslegungszeit vorbringen kön
nen. Für die Bekanntmachung gelten die Vorschriften der 
beteiligten Kreise und kreisfreien Städte über die Ver
öffentlichung ihrer Satzungen entsprechend. In der Be
kanntmachung sind die Gemeinden anzugeben, auf 
deren Gebiet sich die Schutzverordnung erstreckt. 
(2) Handelt es sich um Naturdenkmale oder geschützte 
Landschaftsbestandteile, so kann an die Stelle der öf
fentlichen Auslegung die Anhörung des Grundstücks
eigentümers oger der sonstigen Berechtigten treten. Dies 
gilt auch bei Anderungen geringen Umfangs einer ord
nungsbehördlichen Verordnung nach den §§ 43 und 44 
über Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete. 
(3) Die für den Erlass der Verordnung zuständige Natur
schutzbehörde prüft die fristgemäß oder bei der Anhö
rung gemäß Absatz 2 vorgebrachten Bedenken und An
regungen und teilt das Ergebnis den Betroffenen mit. 

§ 47 
Abgrenzung 

(1) Die Abgrenzung geschützter Flächen ist in der ord
nungsbehördlichen Verordnung 
1. zu beschreiben, wenn sie sich mit Worten zweifelsfrei 

erfassen lässt, 
2. grob zu beschreiben oder zu bezeichnen und in Kar

ten darzustellen, die einen Bestandteil der Verordnung 
bilden, oder 

3. grob zu beschreiben oder zu bezeichnen und in Kar
ten darzustellen, die bei der erlassenden Naturschutz
behörde oder bei der Gemeinde eingesehen werden 
können; die betreffende Gemeinde ist in der Verord
nung zu benennen. 

Die Karten müssen mit hinreichender Klarheit erkennen 
lassen, welche Grundstücke zu den geschützten Flächen 
gehören. Im Zweifelsfall gelten Grundstücke als nicht 
betroffen. 
(2) Beim Schutz von Landschaftsbestandteilen sind in 
der Verordnung die geschützten Gegenstände ihrer Art 
nach zu bezeichnen und die Grundstücke anzugeben. Ist 

die Angabe der Grundstücke wegen der Ausdehnung der 
Landschaftsbestandteile nicht zweckmäßig, so findet Ab
satz 1 entsprechende Anwendung. 

§ 48 
Einstweilige Sicherstellung, Veränderungsverbot 
(zu § 22 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Für die Anordnung einstweiliger Sicherstellungen 
nach § 22 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes ist 
die höhere Naturschutzbehörde oder mit deren Ermäch
tigung die untere Naturschutzbehörde zuständig. Die 
einstweilige Sicherstellung ergeht als Verfügung, Allge
meinverfügung oder als ordnungsbehördliche Verord
nung. Für die ordnungsbehördliche Verordnung gilt § 47 
entsprechend. 
(2) Zur Sicherung eines Naturschutzgebietes, Natur
denkmals oder eines geschützten Landschaftsbestand
teils kann eine Anordnung nach Absatz 1 auch im Gel
tungsbereich eines rechtsverbindlichen Landschafts
plans durch die untere Naturschutzbehörde erlassen 
werden. 
(3) Bei geplanten Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen 
und geschützten Landschaftsbestandteilen sind von der 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung nach § 46 
an bis zum Inkrafttreten der. Schutzverordnungen, längs
tens drei Jahre lang, alle Anderungen verboten, soweit 
nicht in ordnungsbehördlichen Verordnungen oder Verfü
gungen nach den Absätzen 1 und 2 abweichende Rege
lungen getroffen werden. Wenn besondere Umstände es 
erfordern, kann die zuständige Naturschutzbehörde 
durch öffentliche Bekanntmachung die Frist bis zu 
einem weiteren Jahr verlängern. Die im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung ausgeübte rechtmäßige Bewirtschaf
tungsform bleibt unberührt. In der öffentlichen Bekannt
machung nach § 46 ist auf die Wirkung dieses Absatzes 
hinzuweisen. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für 
geplante Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und ge
schützte Landschaftsbestandteile in einem Landschafts
plan vom Zeitpunkt der Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger gemäß § 16.  

§ 49 
Baumschutzsatzung 

(zu§ 29  Absatz 1 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
Die Gemeinden können durch Satzung den Schutz des 
Baumbestandes innerhalb der im Zusammenhang be
bauten Ortsteile und des Geltungsbereichs der Bebau
ungspläne regeln. 

§ 50 
Verzeichnisse, Kennzeichen, Bezeichnungen 

(1) Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Na
turdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile und 
geschützte Biotope sind in Verzeichnisse einzutragen, die 
bei der unteren Naturschutzbehörde geführt werden. Die 
Einzelheiten, insbesondere über Art, Umfang und Inhalt 
der Führung der Verzeichnisse, regelt das für Natur
schutz zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung. 
Die Verzeichnisse sind für jede Person zur Einsicht be
reitzuhalten und dem Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz zu dessen Aufgabenerfüllung nach 

§ 3 Absatz 1 Nummer 2 zur Verfügung zu stellen. 
(2) Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Na
turdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile, ge
schützte Biotope, Biosphärenregionen, Nationalparke 
und Nationale Naturmonumente sollen kenntlich ge
macht werden, soweit es der Schutzzweck erfordert. Die 
Einzelheiten regelt die oberste Naturschutzbehörde 
durch Rechtsverordnung. 
(3) Die Bezeichnungen „Naturschutzgebiet': „Land
schaftsschutzgebiet': „Naturdenkmal',' „geschützter 
Landschaftsbestandteil',' „geschützter Biotop',' „National
park': „Biosphärenregion" und „Nationales Naturmonu
ment" dürfen nur für die nach diesem Gesetz geschütz
ten Teile von Natur und Landschaft verwendet werden. 
Die Bezeichnung „Naturpark" darf nur für die nach§ 38 
anerkannten Gebiete verwendet werden. 
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(4) Kennzeichen und Bezeichnungen, die denen nach 
den Absätzen 2 und 3 zum Verwechseln ähnlich sind, 
dürfen für Teile von Natur und Landschaft nicht benutzt 
werden. 

Abschnitt 2 
Netz Natura 2000 

§ 51 
Ermittlung und Vorschlag der Gebiete 

(zu § 32 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Die Gebiete, die der Europäischen Kommission von 
der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 4 Absatz 1 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 
22. 7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/17/ 
EU (ABI. L 158 vom 10. 06. 2013, S. 193) geändert worden 
ist, zu benennen sind, werden nach den in dieser Vor
schrift genannten naturschutzfachlichen Maßgaben 
durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau
cherschutz ermittelt. 
(2) Die höheren Naturschutzbehörden führen über die 
ermittelten Gebiete eine Anhörung der Betroffenen 
durch, fassen das Ergebnis der Anhörung zusammen und 
leiten es zusammen mit einer Stellungnahme sowie einer 
Schätzung der Kosten, die zur Erfüllung der Verpflich
tungen nach Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/ 
EWG erforderlich sind, der obersten Naturschutzbe
hörde zu. Die oberste Naturschutzbehörde bewertet nach 
Maßgabe von Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/ 
EWG die von den höheren Naturschutzbehörden vorge
legten Gebietsvorschläge sowie die Kostenschätzung und 
führt vor Weiterleitung der Gebietsvorschläge an das zu
ständige Ministerium des Bundes einen Beschluss der 
Landesregierung herbei. 
(3) Für die Ermittlung und den Vorschlag der besonderen 
Schutzgebiete nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richtli
nie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7), 
die zuletzt durch die Richtlinie 2013/17 /EU (ABI. L 158 
vom 10. 06. 2013, S. 193) geändert worden ist, gilt das Ver
fahren nach den Absätzen 1 und 2 entsprechend. 

§ 52 
Sicherung europäischer Vogelschutzgebiete 

(zu § 32 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Die in der Bekanntmachung der Europäischen Vogel
schutzgebiete in Nordrhein-Westfalen vom 13. April 
2016 (MBL NRW. S. 244) bekannt gemachten Europäi
schen Vogelschutzgebiete sind nach Maßgabe des Absat
zes 2 gesetzlich geschützt. Die Bekanntmachung be
stimmt die Abgrenzungen der Vogelschutzgebiete sowie 
deren Schutzzwecke entsprechend den jeweiligen Erhal
tungszielen. Sie sind nachrichtlich in den Landschafts
plan oder in die jeweilige ordnungsbehördliche Verord
nung zu übernehmen. Die Gebietskarten im Maßstab 1:5 
000 können bei den unteren Naturschutzbehörden einge
sehen werden. 
(2) Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer er
heblichen Beeinträchtigung eines Europäischen Vogel
schutzgebiets nach Absatz 1 in den für die Erhaltungs
ziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
führen können, sind verboten. Insbesondere ist in den 
Europäischen Vogelschutzgebieten in Bezug auf Vogelar
ten, die in dem Schutzzweck oder den Erhaltungszielen 
für das jeweilige Gebiet genannt sind, verboten, 
1. bauliche Anlagen zu errichten, von denen ein signifi

kant erhöhtes Tötungsrisiko ausgeht, 
2. erhebliche Störungen zu verursachen, durch die sich 

der Erhaltungszustand der lokalen Population ver
schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sowie essenzielle 
Nahrungshabitate und Flugkorridore zu beeinträchti
gen, so dass ihre ökologische Funktion gefährdet ist, 

4. Horst- und Höhlenbäume zu fällen und 

5. während der Brutzeit vom 1. März bis 31. Juli Hunde 
unangeleint zu lassen. 

Die §§ 32 bis 36 des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben 
unberührt. 
(3) Auf Anforderung der zuständigen unteren Natur
schutzbehörde kann die oberste Naturschutzbehörde das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
mit der Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsplä
nen für Europäische Vogelschutzgebiete beauftragen. 
(4) Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, Anpassungen der jeweiligen Gebietsabgren
zung oder des Schutzzwecks sowie der Erhaltungsziele 
des jeweiligen Gebietes durch Rechtsverordnung vorzu
nehmen. 

§ 53 
Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten, 

Ausnahmen 
(zu § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Sind im Zusammenhang mit der Durchführung des 
Projektes Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege vorgesehen, die gewährleisten, dass die in 

§ 34 Absatz 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes auf
geführten erheblichen Auswirkungen auf ein Natura 
2000-Gebiet ausbleiben, ist das Projekt zulässig. 
(2) Über die Verträglichkeit von Projekten, die nicht 
unter § 34 Absatz 6 Satz 1 des Bundesnaturschutzgeset
zes fallen, mit den Erhaltungszielen eines Natura 
2000-Gebietes, über die Zulässigkeit solcher Projekte 
nach § 34 Absatz 3 und 4 des Bundesnaturschutzgesetzes 
und über Maßnahmen nach § 34 Absatz 5 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes entscheidet die Behörde, die 
das Projekt zulässt, der das Projekt anzuzeigen ist oder 
die das Projekt selbst durchführt, im Benehmen mit der 
Naturschutzbehörde ihrer Verwaltungsebene. Die Durch
führung der zur Sicherung des Zusammenhangs des Net
zes „Natura 2000" notwendigen Maßnahmen sind dem 
Träger des Projektes aufzuerlegen. Die nach Satz 1 zu
ständige Behörde holt die Stellungnahme der Kommis
sion nach § 34 Absatz 4 Satz 2 des Bundesnaturschutz
gesetzes über die oberste Naturschutzbehörde ein. Die 
Unterrichtung nach § 34 Absatz 5 Satz 2 des Bundesna
turschutzgesetzes erfolgt durch die nach Satz 1 zustän
dige Behörde über die oberste Naturschutzbehörde. 

§ 54 
Gentechnisch veränderte Organismen 

(zu§ 35 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Abweichend von § 35 des Bundesnaturschutzgesetzes 
sind in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung, Na
turschutzgebieten und Nationalparken sowie in einem 
Abstand von 1 000 Metern um solche Schutzgebiete die 
Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen 
gemäß § 35 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
und der Umgang gemäß § 35 Nummer 2 des Bundesna
turschutzgesetzes mit den dort genannten Produkten 
verboten. 
(2) Auf die Handlungen gemäß Absatz 1 in einem Ab
stand von 1 000 Metern bis 3 000 Metern um Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung, Naturschutzgebiete und 
Nationalparke ist § 34 Absatz 1 und 2 des Bundesnatur
schutzgesetzes entsprechend anzuwenden. Die von 
Satz 1 erfassten Handlungen sind der zuständigen höhe
ren Naturschutzbehörde anzuzeigen. Mit der Durchfüh
rung der beabsichtigten Handlung darf drei Monate 
nach Eingang der vollständigen Unterlagen begonnen 
werden, wenn die zuständige höhere Naturschutzbe
hörde sie nicht zuvor entsprechend § 34 Absatz 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes für unzulässig erklärt hat. 
Wird mit der Handlung ohne die erforderliche Anzeige 
begonnen, kann die zuständige höhere Naturschutzbe
hörde die vorläufige Einstellung anordnen. 

§ 55 
Pläne 

(zu§ 36 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
Bei der Aufstellung von Plänen im Sinne des § 36 des 
Bundesnaturschutzgesetzes ist der Planungsträger für 
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die Entscheidungen und Maßnahmen nach § 34 Absatz 1 
bis 5 des Bundesnaturschutzgesetzes zuständig. § 53 Ab
satz 2 gilt entsprechend. 

Kapitel 5 
Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, 

ihrer Lebensstätten und Biotope 

§ 56 
Tiergehege 

(zu § 43 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Abweichend von § 43 Absatz 3 Satz 1 des Bundesna
turschutzges�tzes bedürfen die Errichtung, Erweiterung, 
wesentliche Anderung und der Betrieb eines Tiergeheges 
der Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde. 
(2) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf es nicht für 
1. Anlagen, die von einer juristischen Person des öffent

lichen Rechts betrieben werden, 
2. Auswilderungsvolieren für dem Jagdrecht unterlie

gende Arten, wenn die Volieren nicht länger als einen 
Monat aufgestellt werden, 

3. Anlagen, die eine Grundfläche von 50 Quadratmetern 
nicht wesentlich überschreiten, 

4. Anlagen für höchstens zwei Greifvögel, wenn die 
Vögel ausschließlich zum Zweck der Beizjagd gehal
ten werden und der Halter einen Falknerjagdschein 
besitzt, 

5. Anlagen, in denen ausschließlich zum Schalenwild im 
Sinne des § 2 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 
1976 (BGBL I S. 2849), das zuletzt durch Artikel 422 
der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
geändert worden ist, gehörende Tierarten gehalten 
werden und 

6. Netzgehege, in denen Zucht- oder Speisefische gehal
ten werden. 

Kapitel 6 
Erholung in Natur und Landschaft 

§ 57 
Betretungsbefugnis 

(zu § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) In der freien Landschaft ist das Betreten der privaten 
Wege und Pfade, de:i;- Wirtschaftswege sowie der Fel
draine, Böschungen, Od- und Brachflächen und anderer 
landwirtschaftlich nicht genutzter Flächen zum Zwecke 
der Erholung auf eigene Gefahr gestattet, soweit sich 
nicht aus den Bestimmungen dieses Kapitels oder aus 
anderen Rechtsvorschriften Abweichungen ergeben. Für 
das Betreten des Waldes gelten die Vorschriften des 
Forstrechts. 
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für das Radfahren und das 
Fahren mit Krankenfahrstühlen in der freien Land
schaft. Das Radfahren ist jedoch nur auf privaten Stra
ßen und Wegen gestattet. 

§ 58 
Reiten in der freien Landschaft und im Wald 

(zu § 59 Absatz 2 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Das Reiten in der freien Landschaft ist über den Ge
meingebrauch an öffentlichen Verkehrsflächen hinaus 
zum Zweck der Erholung auf privaten Straßen und 
Wegen auf eigene Gefahr gestattet. Dies gilt sinngemäß 
für das Kutschfahren auf privaten Wegen und Straßen, 
die nach der Straßenverkehrsordnung nur für den land
wirtschaftlichen Verkehr freigegeben sind. 
(2) Das Reiten im Wald ist über den Gemeingebrauch an 
öffentlichen Verkehrsflächen hinaus zum Zweck der Er
holung auf privaten Straßen und Fahrwegen sowie auf 
den nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung 
gekennzeichneten Reitwegen auf eigene Gefahr gestattet. 
Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Waldwirt
schaftswege. 

(3) In Gebieten mit regelmäßig geringem Reitaufkom
men können die Kreise und kreisfreien Städte durch All
gemeinverfügung im Einvernehmen mit der Forstbe
hörde und nach Anhörung der betroffenen Gemeinden 
und Waldbesitzer- und Reiterverbände das Reiten im 
Wald über die Befugnis nach Absatz 2 hinaus auf allen 
privaten Wegen im Wald zum Zweck der Erholung zulas
sen. Die Zulassung ist im amtlichen Verkündungsorgan 
des Kreises oder der kreisfreien Stadt bekannt zu geben. 
(4) In Waldflächen, die in besonderem Maße für Erho
lungszwecke genutzt werden, können die Kreise und 
kreisfreien Städte durch Allgemeinverfügung im Einver
nehmen mit der Forstbehörde und nach Anhörung der 
betroffenen Gemeinden und Waldbesitzer- und Reiter
verbände das Reiten im Wald auf die nach den Vorschrif
ten der Straßenverkehrsordnung gekennzeichneten Reit
wege beschränken. Die Beschränkung ist im amtlichen 
Verkündungsorgan des Kreises oder der kreisfreien Stadt 
bekannt zu geben. 
(5) Für einzelne, örtlich abgrenzbare Bereiche in der 
freien Landschaft und im Wald, in denen das Reiten nach 
Maßgabe der Absätze 2 und 3 gestattet ist, aber die Ge
fahr erheblicher Beeinträchtigungen anderer Erholungs
suchender oder erheblicher Schäden besteht, können die 
Kreise und kreisfreien Städte für bestimmte Wege Reit
verbote festlegen. Diese Wege sind nach den Vorschriften 
der Straßenverkehrsordnung zu kennzeichnen. 
(6) Die Vorschriften des Straßenrechts und des Straßen
verkehrsrechts bleiben unberührt. 
(7) Die Eigennutzung durch Grundstückseigentümer 
und sonstige Berechtigte bleibt unberührt, soweit hier
durch das Betretungsrecht nicht unzumutbar beein
trächtigt wird. 
(8) Die Naturschutzbehörden sollen im Zusammenwir
ken mit den Forstbehörden, den Gemeinden, den Waldbe
sitzern und den Reiterverbänden für ein ausreichendes 
und geeignetes Reitwegenetz sorgen. Grundstückseigen
tümer und sonstige Berechtigte haben die Kennzeich
nung von Reitwegen und Reitverboten zu dulden. 
(9) Das Führen von Pferden in der freien Landschaft und 
im Wald richtet sich nach den Vorschriften dieses Geset
zes über das Reiten. Das Führen von Pferden im Wald ist 
darüber hinaus auf allen Wegen gestattet. Dies gilt auch 
für die Wege in Waldflächen nach Absatz 4. 

§ 59 

Grenzen der Betretungs- und Reitbefugnisse, 
Schäden aus Erholungsverkehr 

(1) Die Betretungs- und Reitbefugnisse gelten nicht für 
Gärten, Hofräume und sonstige zum privaten Wohnbe
reich gehörende oder einem gewerblichen oder öffentli
chen Betrieb dienende Flächen. 
(2) Die Betretungs- und Reitbefugnisse dürfen nur so 
ausgeübt werden, dass die Belange der anderen Erho
lungssuchenden und die Rechte der Eigentümer oder Be
sitzer nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Radfah
rer und Reiter haben auf Fußgänger besondere Rücksicht 
zu nehmen. 
(3) In Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, 
Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten, ge
schützten Biotopen oder innerhalb von geschützten 
Landschaftsbestandteilen ist das Radfahren und Reiten 
außerhalb von Straßen und Wegen verboten. Die untere 
Naturschutzbehörde kann allgemein oder im Einzelfall 
Ausnahmen zulassen, soweit hierdurch der Zweck der 
Schutzausweisung nicht beeinträchtigt wird oder Ver
bote nach anderen Rechtsvorschriften nicht entgegen
stehen. 
(4) Weist ein Grundstückseigentümer oder sonstiger Be
rechtigter nach, dass ihm durch den Erholungsverkehr 
im Rahmen des § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes und 
der §§ 57 und 58 ein nicht nur unerheblicher Schaden 
entstanden ist, so ist ihm dieser auf Antrag durch die un
tere Naturschutzbehörde zu ersetzen. Steht dem Grund
stückseigentümer oder sonstigen Berechtigten ein An
spruch auf Schadensersatz gegen einen Dritten zu, so 
geht der Anspruch auf den Kreis oder die kreisfreie 
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Stadt über, soweit der Kreis oder die kreisfreie Stadt den 
Schaden beseitigt. 
(5) Die Vorschriften des Forstrechts bleiben unberührt. 

§ 60 
Zulässigkeit von Sperren 

(zu § 59 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Die Ausübung der Befugnisse nach§ 59 Absatz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes und §§ 57 und 58 kann 
durch den Grundstückseigentümer oder sonstigen Be
rechtigten untersagt oder tatsächlich ausgeschlossen 
werden. Der Grundstückseigentümer oder sonstige Be
rechtigte bedarf hierzu der vorherigen Genehmigung 
durch die untere Naturschutzbehörde. 
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn andernfalls 
die zulässige Nutzung der Flächen unzumutbar behin
dert oder eingeschränkt .�rde oder erhebliche Schäden 
entstehen würden. Im Ubrigen darf die Genehmigung 
nur erteilt werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund 
vorliegt und die Sperrung unter Berücksichtigung des 
Interesses der Allgemeinheit vertretbar ist. Die Geneh
migung ist in der Regel widerruflich oder befristet zu er
teilen. 
(3) Gesperrte Flächen sind durch Schilder kenntlich zu 
machen. Das für Naturschutz zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Muster im Ge
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein
Westfalen bekannt zu machen. 
(4) Die Vorschriften des Forstrechts bleiben unberührt. 

§ 61 
Betretungsbefugnisse in geschlossenen Ortschaften 

Die Gemeinden können durch Satzung das Betreten von 
privaten Wegen sowie Grünflächen und anderen nicht 
bebauten Grundstücken in den im Zusammenhang be
bauten Ortsteilen regeln. 

§ 62 
Kennzeichnung von Reitpferden, 

Reitabgabe 

(1) Wer in der freien Landschaft oder im Wald reitet, 
muss ein gut sichtbares, am Pferd beidseitig angebrach
tes gültiges Kennzeichen führen. 
(2) Kennzeichen nach Absatz 1 dürfen nur gegen Ent
richtung einer Abgabe ausgegeben werden. Die Abgabe 
ist für die Anlage und Unterhaltung von Reitwegen 
sowie für Ersatzleistungen nach § 59 Absatz 4 zweckge
bunden; sie fließt den höheren Naturschutzbehörden zu. 
(3) Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Einzelheiten über 
die Kennzeichnung nach Absatz 1 zu regeln sowie die 
Höhe der Abgabe nach Absatz 2 festzusetzen. Die Höhe 
der Abgabe ist nach dem voraussichtlichen Aufwand für 
die Anlage und Unterhaltung der Reitwege sowie nach 
den voraussichtlichen Ersatzleistungen zu bemessen. Für 
Reiterhöfe können abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

§ 63 
Freigabe der Ufer 

(1) Sind Gemeinden, Gemeindeverbände oder andere 
Gebietskörperschaften Eigentümer oder Besitzer von 
Ufergrundstücken, so sind sie verpflichtet, diese für das 
Betreten im Umfang des§ 59 Absatz 1 und 2 zum Zwe
cke der Erholung in angemessenem Umfang herzurich
ten und freizugeben. Dies gilt nicht, soweit die Freigabe 
mit der öffentlichen Zweckbestimmung der Fläche un
vereinbar ist. 
(2) Im Übrigen kann die untere Naturschutzbehörde im 
Benehmen mit der zuständigen Wasserbehörde die Frei
gabe von Uferstreifen in angemessenem Umfang über 
die §§ 57 bis 60 hinaus anordnen und die Beseitigung 
tatsächlicher Hindernisse für das freie Betreten und Be
gehen verlangen. 

(3) Absatz 2 gilt auch für die Freigabe von Durchgängen 
zu Gewässern, die in anderer zumutbarer Weise nicht er
reicht werden können. 

§ 64 
Freihaltung von Gewässern und Uferzonen, 

Naturerfahrungsräume 
(Zu§§ 61 und 62 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Zuständige Behörde für die Zulassung einer Aus
nahme nach § 61 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgeset
zes ist die höhere Naturschutzbehörde. 
(2) Ergänzend zu § 62 des Bundesnaturschutzgesetzes 
können die Gemeinden im Zusammenwirken mit den 
Grundeigentümern, den Naturschutzbehörden und ande
ren Behörden, deren Aufgabenbereiche berührt sind, und 
im Einzelfall mit natürlichen oder juristischen Personen 
als Betreibern Naturerfahrungsräume im besiedelten 
und siedlungsnahen Bereich auf vertraglicher Grundlage 
bereitstellen. Naturerfahrungsräume befinden sich auf 
Flächen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit dazu geeig
net sind, Natur, Naturzusammenhänge und den unmit
telbaren Einfluss des Menschen auf die Natur zu erfah
ren und die dazu bestimmt sind, insbesondere Kindern 
und Jugendlichen ein selbstbestimmtes Naturerleben in 
Form des Spiels, der körperlichen Bewegung und der 
Ruhe zu ermöglichen. Ausgeschlossen sind alle Betäti
gungen, die den Zustand der Fläche nachhaltig beein
trächtigen können, insbesondere die Nutzung von motor
betriebenen Fahrzeugen. 

§ 65 
Markierung von Wanderwegen 

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben die 
Kennzeichnung von Wanderwegen durch hierzu befugte 
Organisationen zu dulden. 
(2) Die Befugnis zur Kennzeichnung von Wanderwegen 
wird von der höheren Naturschutzbehörde erteilt. 
(3) Die Einzelheiten regelt das für Naturschutz zustän
dige Ministerium nach Anhörung des zuständigen Aus
schusses des Landtags durch Rechtsverordnung. Sie 
kann hierbei die zu verwendenden Markierungszeichen 
festlegen. 

Kapitel 7 
Naturschutzvereinigungen, Naturschutzbeiräte, 

Naturschutzwacht, 
Biologische Stationen, Landesförderung 

§ 66 
Mitwirkung von Naturschutzvereinigungen 

(zu § 63 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
(1) Einer gemäß § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. April 2013 
(BGBL I S. 753), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. November 2015 (BGBL I S. 2069) geändert wor
den ist, vom Land anerkannten Naturschutzvereinigung, 
die nach ihrer Satzung landesweit tätig ist (anerkannte 
Naturschutzvereinigung), ist über die in § 63 Absatz 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes genannten Fälle hinaus 
in den folgenden Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme 
und zur Einsicht in die einschlägigen Sachverständigen
gutachten zu geben: 

1. vor der Zulassung von Projekten oder Plänen nach 
§ 34 Absatz 3 oder 4 sowie § 36 des Bundesnatur
schutzgesetzes, bei denen die Prüfung der Verträg
lichkeit ergeben hat, dass sie zu erheblichen Beein
trächtigungen eines Natura 2000-Gebietes führen, 

2. vor der Erteilung von Befreiungen und Ausnahmen 
von Geboten und Verboten zum Schutz von gesetz
lich geschützten Biotopen, 

3. vor der Erteilung von Befreiungen und wesentlichen 
Ausnahmen von den Geboten und Verboten zum 
Schutz von 
a) geschützten Landschaftsbestandteilen, 
b) Naturdenkmälern und 
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c) gesetzlich geschützten Alleen im Sinne dieses Ge
setzes, 

4. vor der Erteilung von Genehmigungen und Erlaub
nissen für Abgrabungen nach § 3 des Abgrabungsge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23 .  
November 1979 (GV. NRW. S. 922), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19 .  Juni 2007 (GV. 
NRW. S. 226), nach § 55  des Bundesberggesetzes vom 
13.  August 1 980 (BGBL I S. 13 1 0) ,  das zuletzt durch 
Artikel 303 der Verordnung vom 31 .  August 2015  
(BGBL I S.  1474) geändert worden ist und nach § 6 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBL I 
S. 1274), das.zuletzt durch Artikel 76 der Verordnung 
vom 31 .  August 2015  (BGBL I S. 1474) geändert wor
den ist, soweit im Genehmigungsverfahren eine Um
weltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden 
muss, 

5. vor der Erteilung von Genehmigungen von Abwas
serbehandlungsanlagen nach § 60 Absatz 3 des Was
serhaushaltsgesetzes, Anlagen in und an Gewässern 
nach § 99 Absatz 1 des Landeswassergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25.  Juni 1995 (GV. 
NRW. S. 926), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset
zes vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133) geändert 
worden ist, sofern das Vorhaben mit Eingriffen in 
Natur und Landschaft verbunden ist, 

6. vor der Erteilung von Plangenehmigungen nach § 68 
Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes, 

7. vor der Erteilung von Erlaubnissen, Bewilligungen 
und gehobenen Erlaubnissen nach §§  1 1  und 15  des 
Wasserhaushaltsgesetzes, 

a) für das Entnehmen, Zutagefördern und Ableiten 
von Grundwasser sowie für dessen Einleitung in 
Gewässer, sofern eine Menge von 600 000 Kubik
metern pro Jahr überschritten wird 

b) für das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus 
oberirdischen Gewässern sowie für dessen Einlei
tung in Gewässer, sofern die Entnahme oder die 
Einleitung 5 Prozent des Durchflusses des Gewäs
sers überschreitet, 

c) für das Einleiten und Einbringen von Abwasser 
aus Abwasserbehandlungsanlagen nach § 60 Ab
satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes in ein oberir
disches Gewässer, 

8 .  bei Erstaufforstungen und bei Waldumwandlungen 
nach dem Landesforstgesetz in Fällen von mehr als 3 
Hektar, 

9. vor der Entscheidung über die Aufhebungserklärung 
der höheren Naturschutzbehörde nach § 43 Absatz 1 
Satz 7, 

10 .  vor der Erteilung von wesentlichen Ausnahmen von 
Geboten und Verboten zum Schutz von Gebieten im 
Sinne des § 32 Absatz 2 des Bundesnaturschutzge
setzes, Natura 2000-Gebieten, Naturschutzgebieten, 
Nationalparken und Nationalen Naturmonumenten, 
auch wenn diese durch eine andere Entscheidung 
eingeschlossen oder ersetzt werden. 

(2) Sind keine oder nur geringfügige Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft zu erwarten, kann von einer Mit
wirkung abgesehen werden. 

§ 67 
Art und Weise der Mitwirkung, Voraussetzung der 

Anerkennung von Naturschutzvereinigungen 

(zu § 63 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Anerkannte Naturschutzvereinigungen sind so früh
zeitig wie möglic.J;i. zu beteiligen, spätestens jedoch zum 
Zeitpunkt der Ubersendung der Unterlagen an die 
Naturschutzbehörden. Anerkannten Na turschu tzvereini
gungen werden die Unterlagen übersandt. Sie können 
Dritte zur Entgegennahme cier Unterlagen beauftragen. 
Die Pflicht zur frühzeitigen Ubersendung der Unterlagen 
wird nicht durch eine in anderen Rechtsvorschriften des 
Bundes oder der Länder vorgeschriebene weniger weit
gehende Form der Mitwirkung ersetzt. 

(2) Jede anerkannte Naturschutzvereinigung erhält eine 
eigene Ausfertigung der Unterlagen. Die übersandten 
Unterlagen sollen dauerhaft bei den Naturschutzvereini
gungen verbleiben, zumindest aber bis zum Abschluss 
eines Rechtsbehelfsverfahrens unter Beteiligung der Na
turschutzvereinigung oder bis zum endgültigen Verstrei
chen der Rechtsbehelfsfrist nach Bekanntgabe der Ent
scheidung. Die Naturschutzvereinigungen erhalten 
dieselben Unterlagen, die auch den Naturschutzbehör
den zur Stellungnahme übersandt werden, soweit diese 
nicht Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten. 
Werden Naturschutzbehörden nachträglich ergänzte 
oder geänderte Unterlagen übersandt, erhalten auch die 
anerkannten Naturschutzvereinigungen diese geänder
ten oder ergänzten Unterlagen. 

(3) Werden übermittelte Informationen als Betriebs
oder Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet, hat die zu
ständige Behörde in der Regel vom Vorliegen eines Be
triebs- und Geschäftsgeheimnisses auszugehen. Auf 
Verlangen der zuständigen Behörde haben mögliche Be
troffene im Einzelnen darzulegen, dass ein Betriebs
oder Geschäftsgeheimnis vorliegt. Die Unterlagen sind in 
gedruckter oder digitaler Fassung zu übersenden. 

(4) Die Naturschutzvereinigup.g kann innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Ubersendung der Unterla
gen eine Stellungnahme abgeben. Die Frist zur Stellung
nahme kann auf Antrag verlängert werden, wenn die Be
hörde dies für sachdienlich hält. Eine Fristverlängerung 
ist insbesondere sachdienlich, wenn die Unterlagen be
sonders umfangreich sind oder wenn sich ein Fall durch 
besondere Komplexität auszeichnet. Die Sätze 1 bis 3 
gelten vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften des 
Bundes oder des Landes. 

(5) Endet das Verfahren durch einen Verwaltungsakt 
oder den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertra
ges, so ist den anerkannten Naturschutzvereinigungen, 
die im Verfahren eine Stellungnahme abgegeben haben 
oder einem von diesen beauftragten Dritten die Ent
scheidung vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften des 
Bundes oder des Landes durch Übersendung bekanntzu
geben. 

(6) Eine Vereinigung fördert im Schwerpunkt die Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne 
des § 63 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzge
setzes in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Satz 3 des Um
welt-Rechtsbehelfsgesetzes, wenn diese naturschützeri
sche Zielsetzung das eindeutig prägende Ziel der 
Vereinigung ist, welche durch praktische Tätigkeit belegt 
ist. 

§ 68 
Rechtsbehelfe von anerkannten Naturschutz

vereinigungen 
(zu § 64 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

Über § 64 des Bundesnaturschutzgesetzes hinaus kann 
eine anerkannte Naturschutzvereinigung unter den in 
§ 64 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 des Bun
desnaturschutzgesetzes genannten Voraussetzungen 
Rechtsbehelfe einlegen gegen Entscheidungen nach § 66 
Absatz 1 Nummer 1 bis 8 und 10, soweit Verfahren zur 
Ausführung von landesrechtlichen Vorschriften betroffen 
sind. Voraussetzung ist, dass die Naturschutzvereinigung 
zur Mitwirkung nach § 66 berechtigt war und sich hier
bei ip der Sache geäußert hat oder ihr keine Gelegenheit 
zur Außerung gegeben worden ist. 

§ 69 
Naturschutzwacht 

(1) Die untere Naturschutzbehörde soll auf Vorschlag des 
Naturschutzbeirats Beauftragte für den Außendienst be
stellen (Naturschutzbeauftragte). Diese bilden die Natur
schutzwacht. Die Naturschutzwacht soll die zuständigen 
Behörden über nachteilige Veränderungen in der Land
schaft benachrichtigen und darauf hinwirken, dass Schä
den von Natur und Landschaft abgewendet werden. Die 
Tätigkeit in der Naturschutzwacht ist eine ehrenamtliche 
Tätigkeit für den Kreis oder die kreisfreie Stadt. 

(2) Die untere Naturschutzbehörde regelt durch eine 
Dienstanweisung die Obliegenheiten der Naturschutz-
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wacht. Die oberste Naturschutzbehörde legt den Rahmen 
der Dienstanweisung fest. Sie kann hierbei ein Dienstab
zeichen vorschreiben. 

§ 70 
Naturschutzbeiräte 

(1) Zur unabhängigen Vertretung der Belange von Natur 
und Landschaft werden bei den unteren Naturschutzbe
hörden Beiräte gebildet. Die Beiräte sollen bei Schutz, 
Ffl.ege und Entwicklung der Landschaft mitwirken und 
dazu 

1. den zuständigen Behörden und Stellen Vorschläge und 
Anregungen unterbreiten, 

2. der Öffentlichkeit die Absichten und Ziele von Natur
schutz und Landschaftspflege vermitteln und 

3 .  bei Fehlentwicklungen in der Landschaft entgegen-
wirken. 

(2) Die Beiräte sind vor allen wichtigen Entscheidungen 
und Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde zu 
hören. Die Beiräte sind rechtzeitig zu unterrichten. Die 
Beteiligung des Beira�!l bei der unteren Naturschutzbe
hörde richtet sich im Ubrigen nach § 31  Absatz 4 Satz 5 
und § 75 Absatz 1 Satz 2 .  

(3) Die Sitzungen der Beiräte sind öffentlich; § 48 Ab
satz 2 Satz 2 bis 5 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25 .  Juni 2015 (GV. 
NRW. S. 496) geändert worden ist, sowie § 33 Absatz 2 
Satz 2 bis 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), die zuletzt durch Arti
kel 2 des Gesetzes vom 19.  Dezember 2013 (GV. NRW. 
S. 878) geändert worden ist, finden entsprechende An
wendung. Für die Beschlussfähigkeit der Beiräte gelten 
§ 49 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen sowie § 34 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen entsprechend. 

(4) Der Beirat besteht aus 16 Mitgliedern; er setzt sich 
zusammen aus 

1. drei Vertreterinnen oder Vertretern der Landes
gemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein
Westfalen e. V. (LNU), 

2. je zwei Vertreterinnen oder Vertretern des Natur
schutzbundes Deutschland e.V. (NABU) und des 
Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
e.V. (BUND), 

3. einer Vertreterin oder einem Vertreter der Schutzge
meinschaft Deutscher Wald Landesverband NRW e.V. 
(SDW), 

4. zwei Vertreterinnen oder Vertretern des regional zu
ständigen Landwirtschaftsverbandes, 

5. einer Vertreterin oder einem Vertreter des Waldbau
ernverbandes NRW e.V., 

6. einer gemeinsamen Vertreterin oder einem gemein
samen Vertreter des Landesverbandes Gartenbau 
Rheinland e.V., des Landesverbandes Gartenbau 
Westfalen-Lippe e.V. und des Provinzialverbandes 
Rheinischer Obst- und Gemüsebauer e.V., 

7. einer gemeinsamen Vertreterin oder einem gemeinsa
men Vertreter der nach § 52 des Landesjagdgesetzes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 7. Dezember 1994 (GV. NRW. S. 2), das zu
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12.  Mai 2015 
(GV. NRW. S. 448; ber. S. 629) geändert worden ist, 
anerkannten Vereinigungen der Jäger, 

8. einer Vertreterin oder einem Vertreter des Fischerei
verbandes Nordrhein-Westfalen e.V., 

9. einer Vertreterin oder einem Vertreter des Lan
dessportbundes Nordrhein-Westfalen e.V. und 

10.  einer gemeinsamen Vertreterin oder einem gemeinsa
men Vertreter des Imkerverbandes Rheinland e.V. 
und des Landesverbandes Westfälischer und Lippi
scher Imker e.V. 

(5) Die Mitglieder des Beirats werden aufgrund der Vor
schläge der in Absatz 4 aufgeführten Mitglieder von der 
Vertretungskörperschaft des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt gewählt. In die Beiräte sollen nur Personen bestellt 
oder gewählt werden, die ihre Wohnung im Bezirk der 
Naturschutzbehörde haben. Bedienstete des Kreises oder 
der kreisfreien Stadt dürfen dem Beirat nicht angehören. 
Soweit die nach Absatz 4 vorschlagsberechtigten Vereini
gungen von ihrem Vorschlagsrecht in einer von der Na
turschutzbehörde gesetzten angemessenen Frist keinen 
Gebrauch machen, können Beiratsmitglieder auch ohne 
Vorschlag von der zuständigen Vertretungskörperschaft 
gewählt werden. Diese Mitglieder treten an die Stelle der 
Vertreter, für die keine Vorschläge gemacht worden sind. 

(6) Die Mitgliedschaft in den Beiräten ist eine ehrenamt
liche Tätigkeit. Sie wird erworben mit dem Eingang der 
Annahmeerklärung bei der Behörde, bei der der Beirat 
eingerichtet ist. 

§ 36 Absatz 1 Satz 2 bis 5 des Kommunalwahlgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30.  Juni 1998 (GV. 
NRW. S. 454, 509,  1999 S. 70), die zuletzt durch Artikel 2 
Absatz 3 des Gesetzes vom 8. September 2015 (GV. NRW. 
S. 666) geändert wurde, gilt entsprechend. 

(7) Der Beirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende unterhält die 
Verbindung zur unteren Naturschutzbehörde und zu an
�eren Behörden und vertritt den Beirat gegenüber der 
Offentlichkeit. Bei Entscheidungen und Maßnahmen, die 
nicht bis zu einer Sitzung des Beirats aufgeschoben wer
den können, kann der Vorsitzende anstelle des Beirats 
beteiligt werden. 

(8) Das für Naturschutz zuständige Ministerium regelt 
im Einvernehmen mit dem für Kommunales zuständigen 
Ministerium für Inneres und Kommunales nach Anhö
rung des zuständigen Ausschusses des Landtags durch 
Rechtsverordnung die Einzelheiten über die Beiräte, ins
besondere über die Vorschlagsberechtigung, die Amts
dauer ihrer Mitglieder und die Grundzüge ihrer Ge
schäftsordnung. 

§ 71 
Biologische Stationen 

(1) Biologische Stationen als eingetragene Vereine füh
ren mit Zustimmung der Naturschutzbehörden auch 
Aufgaben der fachlichen Betreuung von besonders ge
schützten Teilen von Natur und Landschaft, der fachli
chen und praktischen Betreuung von Bewirtschaftern 
und Flächen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes und 
der Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men durch. 

(2) Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Bio
logischen Stationen dauerhaft finanziell bei der Wahr
nehmung ihrer in Absatz 1 aufgeführten Aufgaben nach 
Maßgabe der Förderrichtlinien Biologische Stationen 
NRW vom 1. Januar 2005 (MBl. NRW. S. 564), die zuletzt 
durch Runderlass vom 30 .  September 2015 (MBl. NRW. 
S. 709) geändert worden sind. 

§ 72 
Landesförderung Naturschutz und Landschaftspflege 

Das für den Naturschutz zuständige Ministerium fördert 
den Naturschutz und die Landschaftspflege auf der 
Grundlage der Biodiversitätsstrategie Nordrhein-West
falen nach Maßgabe des Haushalts. Die Förderung ist er
forderlich zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie 
Nordrhein-Westfalen. 

Kapitel 8 
Eigentumsbindung, Befreiungen 

§ 73 
Betretungs- und Untersuchungsrecht 

(zu § 65 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

Bedienstete und Beauftragte der zuständigen Natur
schutzbehörden sowie des Landesamtes für Natur, Um
welt und Verbraucherschutz dürfen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Grundstücke betreten. Beauftragte haben eine 
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schriftliche Legitimation mitzuführen und vorzulegen. 
Sie dürfen dort Prüfungen, Vermessungen, Bodenunter
suchungen und ähnliche Arbeiten und Besichtigungen 
vornehmen. Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 sind 
rechtzeitig anzukündigen, wenn dadurch deren Zweck 
nicht gefährdet wird. Für entstehende Schäden ist Ersatz 
zu leisten. 

§ 74 
Vorkaufsrecht 

(Abweichung von § 66 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Abweichend von § 66 Absatz 1 des Bundesnatur
schutzgesetzes steht dem Land ein Vorkaufsrecht zu an 
Grundstücken, die in Naturschutzgebieten, in FFR-Ge
bieten oder in Nationalparken liegen, sofern das jewei
lige Grundstück im Zeitpunkt des Vertragsschlusses im 
Verzeichnis nach Absatz 6 aufgeführt ist. 

(2) Ausgeübt wird das Vorkaufsrecht nach Absatz 1 
durch die höhere Naturschutzbehörde. 

(3) Das Vorkaufsrecht nach Absatz 1 kann zugunsten der 
Kreise und kreisfreien Städte (Träger der Landschafts
planung), von Körperschaften und Stiftungen des öffent
lichen Rechts und anerkannten Naturschutzvereinigun
gen sowie zugunsten von landesweit tätigen Natur
schutzstiftungen des privaten Rechts auf deren Antrag 
ausgeübt werden. Die Ausübung des Vorkaufsrechts zu
gunsten Dritter im Sinne des § 66 Absatz 4 des Bundes
naturschutzgesetzes und des Satzes 1 setzt voraus, dass 
diese die zum Erwerb notwendigen Mittel den Berechtig
ten zur Verfügung stellen oder diese erstatten. 

( 4) Das Vorkaufsrecht nach Absatz 1 steht dem Vorkaufs
recht auf den Gebieten des Grundstücksverkehrs und 
des Siedlungswesens im Range gleich. 

(5) Über § 66 Absatz 3 Satz 5 des Bundesnaturschutzge
setzes hinaus erstreckt sich das Vorkaufsrecht nicht auf 
den Verkauf eines Rechts nach dem Wohnungseigentums
gesetz in der jeweils geltenden Fassung. 

(6) Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher
schutz führt und veröffentlicht ein Verzeichnis über die 
Grundstücke, für die das Vorkaufsrecht nach Absatz 1 
besteht. Jede Notarin und jeder Notar darf das Verzeich
nis elektronisch einsehen. Die jeweilige Einsichtnahme 
sowie das vom Verzeichnis der Notarin oder dem Notar 
jeweils zur Verfügung gestellte Ergebnis der Einsicht
nahme wird dauerhaft gespeichert. 

§ 75 
Befreiungen und Ausnahmen 

(zu § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Für die Erteilung von Befreiungen nach § 67 Absatz 1 
und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ist die untere Na
turschutzbehörde zuständig. Der Beirat bei der unteren 
Naturschutzbehörde kann einer beabsichtigten Befrei
ung mit der Folge widersprechen, dass die Vertretungs
körperschaft des Kreises oder der kreisfreien Stadt oder 
ein von ihr beauftragter Ausschuss über den Wider
spruch zu entscheiden hat. Hält die Vertretungskörper
schaft oder der Ausschuss den Widerspruch für berech
tigt, muss die untere Naturschutzbehörde die Befreiung 
versagen. Hält die Vertretungskörperschaft oder der Aus
schuss den Widerspruch für unberechtigt, hat die höhere 
Naturschutzbehörde innerhalb einer Frist von sechs Wo
chen darüber zu entscheiden. Lässt sie die Frist verstrei
chen, kann die Befreiung durch die untere Naturschutz
behörde erteilt werden. Die Sätze 2 bis 5 gelten auch für 
die beabsichtigte Erteilung von wesentlichen Ausnah
men von Verboten in Naturschutzgebieten, soweit es sich 
dabei nicht um gebundene Entscheidungen handelt. 

(2) Für die Befreiung von den Geboten und Verboten des 
§ 24 ist abweichend von Absatz 1 der Landesbetrieb 
Wald und Holz zuständig. Er entscheidet im Einverneh
men mit der unteren Naturschutzbehörde. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für die Verordnungen, die 
auf Grund des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26.  Juni 
1935 (RGS. NW. S. 156) ,  das zuletzt durch Gesetz vom 3.  
Dezember 1 974 (GV. NRW. S. 1504) geändert worden ist, 
erlassen worden sind und die nach § 79 weiter gelten. 

§ 76 
Beschränkungen des Eigentums, Entschädigung 

(1) Zum Wohl der Allgemeinheit ist aus Gründen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege die Enteig
nung von Grundstücken zugunsten des Landes, von 
Gemein-den, Gemeindeverbänden und sonstigen öffent
lich-rechtlichen Körperschaften zulässig. Das Landes
enteignungs- und -entschädigungsgesetz vom 20 .  Juni 
1989 (GV. NRW. S. 366), das zuletzt durch Artikel 10  des 
Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geän
dert worden ist, ist anzuwenden. 

(2) Zur Entschädigung nach § 68 Absatz 1 des Bundes
naturschutzgesetzes ist das La!)..d verpflichtet. Der An
trag auf Entschädigung oder Ubernahme des Grund
stücks ist bei der Behörde zu stellen, die die 
Beschränkung der Nutzungsrechte oder die Auferlegung 
von Pflichten angeordnet hat. 

Kapitel 9 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 77 
Ordnungswidrigkeiten 

(zu § 69 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

(1) Ergänzend zu § 69 Absatz 1 bis 5 des Bundesnatur
schutzgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. gegen die in § 4 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 aufgeführ
ten Verbote verstößt, 

2. entgegen § 23 Absatz 5 Grundstücke in einer Weise 
nutzt, die den Festsetzungen des Landschaftsplans 
nach § 1 1  widerspricht, 

3. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 die Festsetzungen des 
Landschaftsplans für die forstliche Bewirtschaftung 
nicht beachtet, 

4. einem gemäß § 23 Absatz 2, § 26 Absatz 2, § 28 Ab
satz 2 oder § 29 Absatz 2 des Bundesnaturschutzge
setzes, § 36 oder § 43 Absatz 1 bis 3 oder in einem 
Landschaftsplan, einer Rechtsverordnung oder einer 
ordnungsbehördlichen Verordnung für Naturschutz
gebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, 
geschützte Landschaftsbestandteile, Biosphärenregi
onen, Nationalparke oder Nationale Naturmonu
mente enthaltenen Gebot oder Verbot zuwiderhan
delt, sofern die Rechtsverordnung, die ordnungs
behördliche Verordnung oder der Landschaftsplan, 
wenn er nach dem 1. Januar 1 984 in Kraft getreten 
ist, für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß
geldvorschrift verweist, 

5 .  entgegen § 39 Absatz 2 gesetzlich geschützte Land
schaftsbestandteile beschädigt oder beseitigt, 

6. entgegen § 40 Handlungen vornimmt, die zu einer 
Zerstörung, Veränderung oder sonstigen erheblichen 
Beeinträchtigung von Wildnisentwicklungsgebieten 
führen können, 

7. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnatur
schutzgesetzes einen in § 42 dieses Gesetzes genann
ten Biotop zerstört oder sonst erheblich beeinträch
tigt, 

8. einer ordnungsbehördlichen Verordnung nach § 48 
Absatz 1 oder 2 oder einer Rechtsverordnung nach 
§ 65 Absatz 3 zuwiderhandelt, sofern die ordnungs
behördliche Verordnung oder die Rechtsverordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld
vorschrift verweist, 

9. einem Veränderungsverbot nach § 48 Absatz 3 zuwi
derhandelt, 

10 .  einer Satzung einer Gemeinde nach § 49 oder § 6 1  
zuwiderhandelt, sofern sie für einen bestimmten Tat
bestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

1 1. gegen die in § 52 Absatz 2 aufgeführten Verbote ver
stößt, 

12 .  entgegen § 43 des Bundesnaturschutzgesetzes in Ver
bindung mit § 56 Absatz 1 ein Tiergehege ohne Ge
nehmigung errichtet, erweitert, wesentlich ändert 
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oder betreibt oder einer vollziehbaren Auflage nach 
§ 43 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes zuwi
derhandelt, 

13 .  entgegen § 59 Absatz 3 in Naturschutzgebieten, 
Landschaftsschutzgebieten, Nationalparken, Natio
nalen Naturmonumenten, geschützten Biotopen oder 
innerhalb von geschützten Landschaftsbestandteilen 
außerhalb von Straßen oder Wegen Rad fährt oder 
reitet oder ein Pferd führt, 

14.  eine nach § 60 gesperrte und als solche ordnungsge
mäß gekennzeichnete Fläche betritt, auf ihr fährt 
oder reitet oder ein Pferd führt, 

15 .  entgegen § 62 Absatz 1 ohne ein gut sichtbares, beid
seitig am Pferd angebrachtes gültiges Kennzeichen 
in der freien Landschaft oder im Wald reitet oder ein 
Pferd führt. 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer 

1. entgegen § 50 Absatz 3 die Bezeichnung „Naturschutz
gebiet',' „Landschaftsschutzgebiet',' „Naturdenkmal',' 
„geschützter Landschaftsbestandteil'; „geschützter 
Biotop',' „Biosphärenregion',' „Nationalpark',' „Natio
nales Naturmonument" oder „Naturpark" für Teile 
von Natur und Landschaft verwendet, die nicht nach 
diesem Gesetz geschützt sind, 

2. entgegen § 50 Absatz 4 Kennzeichen oder Bezeich
nungen verwendet, die denen nach § 50 Absatz 2 oder 
3 zum Verwechseln ähnlich sind, 

3. den Zutritt zu oder die Benutzung von Wegen oder 
Flächen, deren Betreten oder Benutzung nach den 
§§ 57, 58 oder 63 gestattet ist, untersagt oder tatsäch
lich ausschließt. 

§ 78 
Geldbuße, Kostentragungspflicht des Halters eines 

Kraftfahrzeugs, Einziehung, Zusammentreffen 
mit Straftaten, Verwaltungsbehörde 

(1) Ordnungswidrigkeiten nach § 77 können mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

(2) Kann in einem Bußgeldverfahren wegen eines Park
verstoßes nach § 77 Absatz 1 Nummer 2 der Führer des 
Kraftfahrzeugs, der den Parkverstoß begangen hat, nicht 
ermittelt werden oder würde seine Ermittlung einen un
angemessenen Aufwand erfordern, findet die Kostentra
gungspflicht des Halters nach § 25a des Straßenver
kehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5.  März 2003 {BGBL I S.  310,  919), das zuletzt durch Ar
tikel 4 des Gesetzes vom 8. Juni 2015 (BGBL I S.  904) ge
ändert worden ist, entsprechende Anwendung. 

(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach diesem Gesetz be
gangen worden, so können Gegenstände, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer Begehung 
oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt ge
wesen sind, eingezogen werden. § 23 des Ordnungswid
rigkeitengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19.  Februar 1987 (BGBL I S. 602), die zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 13.  Mai 2015  {BGBL I S. 706) 
geändert wurde, ist anzuwenden. 

(4) § 77 wird nicht angewendet, wenn die Tat nach ande
ren Rechtsvorschriften mit Strafe bedroht ist. Von dieser 
Regelung ausgenommen sind die in den Bußgeldvor
schriften geregelten Fälle der einfachen Sachbeschädi
gung; ihre Ahndung nach § 303 des Strafgesetzbuches ist 
ausgeschlossen. 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Ordnungswidrigkeitengesetzes ist in den 
Fällen des § 77 Absatz 1 Nummer 13 die Gemeinde, im 
Übrigen die untere Naturschutzbehörde. 

Kapitel 10 
Übergangs- und Überleitungsvorschriften, Durchfüh

rungsvorschriften, Inkrafttreten und Berichtspflicht 

§ 79 
Überleitung bestehender Verordnungen 

Verordnungen über die Ausweisung von Naturschutzge
bieten, Naturdenkmalen und Landschaftsschutzgebieten 

und die entsprechenden Eintragungen in das Landesna
turschutzbuch und in das Naturdenkmalbuch auf Grund 
der §§ 12,  13 und 18 des Reichsnaturschutzgesetzes 
sowie der §§ 6, 7 und 13 der Verordnung zur Durchfüh
rung des Reichsnaturschutzgesetzes vom 31 .  Oktober 
1935 (RGS. NW. S. 159) bleiben bis zum Inkrafttreten des 
Landschaftsplans oder einer ordnungsbehördlichen Ver
ordnung gemäß § 43 in Kraft. Die Verordnungen können 
aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses durch 
ordnungsbehördliche Verordnung der höheren Natur
schutzbehörde ganz oder teilweise aufgehoben oder ge
ändert werden. § 32 Absatz 1 Satz 3 des Ordnungsbehör
dengesetzes findet für die nach Satz 1 aufrechterhal
tenen Verordnungen keine Anwendung. 

§ 80 

Landschaftspläne 

{l) Für Darstellungen eines Flächennutzungsplanes, die 
bis zum 24. Mai 2005 wirksam geworden sind, gilt § 29  
Absatz 4 des Landschaftsgesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 
(GV. NRW. S. 185) geändert worden ist, weiter. 

(2) Festsetzungen in Landschaftsplänen, die auf der 
Grundlage der bisherigen Fassungen dieses Gesetzes er
folgt sind, bleiben in Kraft. 

§ 81 

Beiräte 

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Bei
räte bei den unteren Naturschutzbehörden üben ihre Tä
tigkeit bis zum Ablauf der bei ihrer Wahl vorgesehenen 
Amtsdauer aus. 

§ 82 

Durchführungsvorschriften 

Das für Naturschutz zuständige Ministerium erlässt im 
Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien die zur 
Durchführung dieses Gesetzes notwendigen Verwal
tungsvorschriften. 

§ 83 

Übergangsvorschrift zu § 58 

Bis zum 1. Januar 2018 gilt für das Reiten im Wald § 50 
Absatz 2 des Landschaftsgesetzes. Mit dem Inkrafttreten 
treten alle widersprechenden Regelungen der Kreise und 
kreisfreien Städte, die auf Grundlage der bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Reitregelung er
lassen worden sind, außer Kraft. Die Kreise und kreis
freien Städte prüfen im Zusammenwirken mit den Ge
meinden, der Forstbehörde und den Waldbesitzer- und 
Reiterverbänden, welche Regelungen für das Reiten im 
Wald in ihrem Gebiet erforderlich und angemessen sind 
und erlassen mit Wirkung ab 1. Januar 2018 die notwen
digen Allgemeinverfügungen nach Maßgabe des § 58 Ab
sätze 3 und 4 sowie die notwendigen Reitverbote nach 
Maßgabe des § 58 Absatz 5 .  Auf der Internetseite des für 
Naturschutz und Forsten zuständigen Ministeriums wird 
zum Stichtag 1. April 2018 eine Karte veröffentlicht, in 
der nachrichtlich dargestellt wird, welche Regelungen 
für das Reiten im Wald in den Kreisen und kreisfreien 
Städten Anwendung finden. Spätere Änderungen bleiben 
vorbehalten. 

§ 84 

Inkrafttreten, Berichtspflicht 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) § 58 Absatz 2 bis 5 tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

{3) Die Landesregierung erstattet dem Landtag inner
halb von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Bericht über die Auswirkungen des Landesnaturschutz
gesetzes. 
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Artikel 2 
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12 .  November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20 .  Mai 2014 (GV. 
NRW. S. 294) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

§ 74 wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b werden die 
Wörter „nach § 12 des Landschaftsgesetzes vom 21 .  
Juli 2000 (GV. NRW. S.  568) anerkannten Vereinen" 
durch die Wörter „anerkannten Naturschutzvereini
gungen im Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesnatur
schutzgesetzes vom 2 1. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), 
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 934) neu gefasst worden ist," er
setzt. 

2. In Absatz 7 Satz 3 werden die Wörter „nach § 12  
Landschaftsgesetz anerkannten Vereine" durch die 
Wörter „anerkannten Naturschutzvereinigungen im 
Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesnaturschutzgeset
zes" ersetzt. 

2021 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über den 

Regionalverband Ruhr 

Das Gesetz über den Regionalverband Ruhr in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GV. 
NRW. S. 96), das zuletzt durch Gesetz vom 12 .  Mai 2015  
(GV. NRW. S. 436) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

§ 4 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 2 werden die Wörter „§ 1 6  des Land
schaftsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2 1. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 16 .  März 2010  (GV. NRW. 
S. 185) geändert worden ist" durch die Wörter „§  7 
des Landesnaturschutzgesetzes 21 .  Juli 2000 (GV. 
NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15 .  November 2016  (GV. NRW. S. 934) neu gefasst wor
den ist" ersetzt. 

2. In Nummer 4 werden die Wörter „§ 34 Absatz 5 des 
Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „ §  23 Absatz 4 
des Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

2129 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen 

In § 4a Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen 
vom 29.  April 1992 (GV. NRW. S. 175) ,  das zuletzt durch 
Artikel 29 des Gesetzes vom 8. Juli 2016  (GV. NRW. 
S. 559) geändert worden ist, werden die Angabe „§  48d 
Abs. 8 Landschaftsgesetz" durch die Angabe „§ 53 Ab
satz 2 des Landesnaturschutzgesetzes vom 21.  Juli 2000 
(GV. NRW. S. 568) ,  das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15 .  November 2016  (GV. NRW. S. 934) neu gefasst worden 
ist," ersetzt. 

224 

Artikel 5 
Änderung des Denkmalschutzgesetzes 

In § 2 Absatz 1 Satz 3 des Denkmalschutzgesetzes vom 
1 1. März 1 980 (GV. NRW. S. 226,  ber. S. 7 16), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 16 .  Juli 2013 (GV. NRW. S. 488) ge
ändert worden ist, wird das Wort „Landschaftsgesetzes" 
durch das Wort „Landesnaturschutzgesetzes vom 21 .  Juli 
2000 (GV. NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15 .  November 2016  (GV. NRW. S. 934) neu gefasst 
worden ist," ersetzt. 

2251 

Artikel 6 

Änderung des WDR-Gesetzes 

In § 15 Absatz 3 Nummer 15 des WDR-Gesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2 5 .  April 1998 (GV. 
NRW. S. 265), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 2. Februar 2016  (GV. NRW. S. 79) geändert worden 
ist, werden die Wörter „nach § 12 Landschaftsgesetz 
Nordrhein-Westfalen anerkannten Vereine" durch die 
Wörter „anerkannten Naturschutzvereinigungen im 
Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesnaturschutzgesetzes 
vom 21 .  Juli 2000 (GV. NRW. S. 568),  das durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15 .  November 2016 (GV. NRW. S. 934) 
neu gefasst worden ist" ersetzt. 

2251 

Artikel 7 

Änderung des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen 

Das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen vom 2.  
Juli 2002 (GV. NRW. S. 334),  das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. 
2015 S.  72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 33c Absatz 1 Satz 3 Nummer 8 und § 93 Absatz 3 
Nummer 22 werden jeweils die Wörter „nach § 12  
Landschaftsgesetz NRW anerkannten Vereine" durch 
die Wörter „anerkannten Naturschutzvereinigungen 
im Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesnaturschutzge
setzes vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15 .  November 2016  (GV. 
NRW. S. 934) neu gefasst worden ist," ersetzt. 

2. In § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 0  werden die Wörter 
„nach § 12  Landschaftsgesetz NRW anerkannte Ver
eine" durch die Wörter „anerkannte Naturschutzver
einigungen im Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesna
turschutzgesetzes" ersetzt. 

230 

Artikel 8 

Änderung der Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 
des Landes Nordrhein-Westfalen über dieVerbindlich

keitserklärung des Teilplanes 12/1 - Harnbach - Abbau
und Außenhaldenfläche des Tagebaues Harnbach - des 
Gesamtplanes für das Rheinische Braunkohlengebiet 

In Nummer 2 der Bekanntmachung des Ministerpräsi
denten des Landes Nordrhein-Westfalen über die Ver
bindlichkeitserklärung des Teilplanes 12/1 - Harnbach -
Abbau- und Außenhaldenfläche des Tagebaues Harnbach 
- des Gesamtplanes für das Rheinische Braunkohlenge
biet vom 1 1. Mai 1977 (GV. NRW. S. 266) wird die Angabe 
„§ 10 Abs. 2 Landschaftsgesetz" durch die Wörter „§ 7 
des Landesnaturschutzgesetzes vom 21 .  Juli 2000 (GV. 
NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15 .  
November 2016  (GV. NRW. S. 934) neu gefasst worden 
ist" ersetzt. 

230 

Artikel 9 

Änderung des Landesentwicklungsplans 
Nordrhein-Westfalen 

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen vom 
1 1. Mai 1995 (GV. NRW. S. 532) wird wie folgt geändert: 

1. Im Abschnitt B.III. 2 .3  Erläuterungen wird in Num
mer 2.32 Satz 5 das Wort „Landschaftsgesetzes" durch 
die Wörter „des Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

2. Im Abschnitt B.III. 4.3 Erläuterungen wird in Num
mer 4.35 Satz 9 das Wort „Landschaftsgesetz" durch 
die Wörter „Landesnaturschutzgesetz vom 21 .  Juli 
2000 (GV. NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des Geset
zes vom 15 .  November 2016 (GV. NRW. S. 934) neu ge
fasst worden ist," ersetzt. 
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230 

Artikel 10 
Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

Das Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 
3. Mai 2005 (GV. NRW S. 430), das zuletzt durch Arti
kel 2 des Gesetzes vom 25.  Oktober 2016 (GV. NRW 
S. 868) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 17  Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Landschafts
gesetz" durch das Wort „Landesnaturschutzgesetz 
vom 21.  Juli 2000 (GV. NRW S. 568), das durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 15 .  November 2016 (GV. NRW 
S. 934) neu gefasst worden ist," ersetzt. 

2. In § 18 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Landschafts
gesetzes" durch das Wort „Landesnaturschutzgeset
zes" ersetzt. 

311 

Artikel 11  
Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit der 

Amtsgerichte in Strafsachen gegen Erwachsene, 
in Jugendstrafsachen, in Bußgeldverfahren und 

Abschiebungshaftsachen 

In § 12 Absatz 2 Nummer 22 der Verordnung über die 
Zuständigkeit der Amtsgerichte in Strafsachen gegen 
Erwachsene, in Jugendstrafsachen, in Bußgeldverfahren 
und Abschiebungshaftsachen vom 5. Juli 2010 (GV. NRW 
S. 422), das zuletzt durch Verordnung vom 22. Oktober 
2014 (GV. NRW S. 674) geändert worden ist, werden die 
Wörter „§  70 des Landschaftsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.  Juli 2000 (GV. NRW S. 568)" 
durch die Wörter „§  77  des Landesnaturschutzgesetzes 
vom 21 .  Juli 2000 (GV. NRW S. 568), das durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15 .  November 2016 (GV. NRW S. 934) 
neu gefasst worden ist," ersetzt. 

40 

Artikel 12 
Änderung des Nachbarrechtsgesetzes 

In § 45 Absatz 1 Buchstabe f) des Nachbarrechtsgesetzes 
vom 15 .  April 1969 (GV. NRW S. 190), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 4. Februar 2014 (GV. NRW 
S. 104) geändert worden ist, wird das Wort „Land
schaftsgesetzes" durch das Wort „Landesnaturschutzge
setzes vom 21 .  Juli 2000 (GV. NRW S. 568), das durch Ar
tikel 1 des Gesetzes vom 15 .  November 2016 (GV. NRW 
S. 934) neu gefasst worden ist," ersetzt. 

74 

Artikel 13 
Änderung des Gesetzes über die Gründung des Verban

des zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten 
Nordrhein-Westfalen 

In § 11  Absatz 5 Satz 1 des Altlastensanierungs- und 
Altlastenaufbereitungsverbandsgesetzes vom 26. Novem
ber 2002 (GV. NRW S. 571), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 21 .  März 2013 (GV. NRW S. 148) geän
dert worden ist, werden die Wörter „nach § 12 Land
schaftsgesetz anerkannten Naturschutzvereinigungen in 
Nordrhein-Westfalen" durch die Wörter „anerkannten 
Naturschutzvereinigungen im Sinne des § 66 Absatz 1 
des Landesnaturschutzgesetzes vom 21 .  Juli 2000 (GV. 
NRW S. 568), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.  
November 2016 (GV. NRW S. 934) neu gefasst worden 
ist, " ersetzt. 

75 

Artikel 14 
Änderung des Abgrabungsgesetzes 

Das Abgrabungsgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 23 .  November 1979 (GV. NRW S. 922), das zu
letzt durch Artikel V des Gesetzes vom 19. Juni 2007 (GV. 
NRW S. 226) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

1. In § 3 Absatz 3 Nummer 4 wird das Wort „Land
schaftsgesetzes" durch das Wort „Landesnaturschutz
gesetzes vom 21 .  Juli 2000 (GV. NRW S. 568), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15 .  November 2016 
(GV. NRW S. 934) neu gefasst worden ist," ersetzt. 

2. In § 7 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Landschaftsge
setzes" durch das Wort „Landesnaturschutzgesetzes" 
ersetzt. 

3. In § 8 Absatz 2 und § 15 wird jeweils das Wort „Land
schaftsbehörde" durch das Wort „Naturschutzbe
hörde" ersetzt. 

77 

Artikel 15 

Änderung des Landeswassergesetzes 

In § 121 Absatz 2 Satz 1 des Landeswassergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25.  Juni 1995 (GV. 
NRW S. 926), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. 
Juli 2016 (GV. NRW S. 559) neu gefasst worden ist, wird 
das Wort „Landschaftsbehörde" durch das Wort „Natur
schutzbehörde" ersetzt. 

7817 

Artikel 16 

Änderung der Verordnung zur Erhaltung 
von Dauergrünland 

In § 1 Absatz 2 der Dauergrünlanderhaltungsverordnung 
vom 12 .  Januar 2011  (GV. NRW S. 160), das durch Arti
kel 1 der Verordnung vom 21.  Oktober 2013 (GV. NRW. 
S .  617) geändert worden ist, werden die Wörter „§  48c 
des Landschaftsgesetzes, bekannt gemacht am 21. Juli 
2000 (GV. NRW S. 568)" durch die Wörter „§  52 des Lan
desnaturschutzgesetzes vom 2 1. Juli 2000 (GV. NRW S. 
568), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15 .  November 
2016 (GV. NRW S. 934) neu gefasst worden ist, " ersetzt. 

7823 

Artikel 17 

Änderung der Verordnung zur Durchführung 
des Pflanzenschutzgesetzes 

In § 2 der Verordnung zur Durchführung des Pflanzen
schutzgesetzes vom 4. Oktober 1988 (GV. NRW S. 420), 
das zuletzt durch Verordnung vom 1. September 2015 
(GV. NRW S. 628) geändert worden ist, wird das Wort 
„Landschaftsbehörde" durch das Wort „Naturschutzbe
hörde" ersetzt. 

790 

Artikel 18 

Änderung des Landesforstgesetzes 

Das Landesforstgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 24. April 1980 (GV. NRW S. 546), das zuletzt 
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW S. 3 10) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

1. In § 3 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Landschaftsge
setzes" durch die Wörter „Landesnaturschutzgesetzes 
vom 21 .  Juli 2000 (GV. NRW S. 568), das durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 15 .  November 2016 (GV. NRW S. 
934) neu gefasst worden ist," ersetzt. 

2. § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe b werden die Wörter „§ 42a des 
Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „§ 43 des 
Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

b) Im letzten Halbsatz werden die Wörter „§ 4 Ab
satz 2 Nummer 1 des Landschaftsgesetzes" durch 
die Wörter „§  30 Absatz 2 Nummer 3 des Landes
naturschutzgesetzes" ersetzt. 

3. In § 53 Absatz 5 wird die Angabe „§ 8 Landschaftsge
setz" durch die Wörter „§ 69 des Landesnaturschutz
gesetzes" ersetzt. 
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4. In § 39 Absatz 5 und § 41  Absatz 4 wird jeweils das 
Wort „Landschaftsgesetzes" durch das Wort „Landes
naturschutzgesetz" ersetzt. 

5. In § 49 Absatz 1 und § 50 Absatz 1 Satz 1 wird jeweils 
das Wort „Landschaftsbehörde" durch das Wort „Na
turschutzbehörde" ersetzt. 

790 

Artikel 19 
Änderung der Beratungsverordnung 

Die Beratungsverordnung vom 27. Februar 2006 (GV. 
NRW. S. 126), die zuletzt durch Verordnung vom 1 1. No
vember 2015  (GV. NRW. S. 761) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 6 werden die Wörter „nach 
§ 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum 
3 .  April 2002 geltenden Fassung oder § 12 Land
schaftsgesetz anerkannten Vereine" durch die Wör
ter „anerkannten Naturschutzvereinigungen im 
Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesnaturschutzge
setzes vom 21 .  Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15 .  November 
2016 (GV. NRW. S. 934) neu gefasst worden ist," er
setzt. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 werden die Wörter „nach § 29 
des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum 
3 .  April 2002 geltenden Fassung oder § 12 
Landschaftsgesetz anerkannten Vereine" 
durch die Wörter „anerkannten Naturschutz
vereinigungen im Sinne des § 66 Absatz 1 des 
Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

bb) In Nummer 5 wird die Angabe „§ l la Land
schaftsgesetz" durch die Wörter „§ 71 des 
Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

2. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 4 werden die Wörter „nach § 29 des Bun
desnaturschutzgesetzes in der bis zum 3. April 
2002 geltenden Fassung oder § 12  Landschaftsge
setz anerkannten Vereine" durch die Wörter „aner
kannten Naturschutzvereinigungen im Sinne des 
§ 66 Absatz 1 des Landesnaturschutzgesetzes" er
setzt. 

b) In Satz 6 wird die Angabe „§ l la Landschaftsge
setz" durch die Wörter „§ 71 des Landesnatur
schutzgesetzes" ersetzt. 

791 

Artikel 20 
Änderung der Verordnung zur Durchführung 

des Landschaftsgesetzes 

Die Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgeset
zes vom 22.  Oktober 1986 (GV. NRW. S. 683), die zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. April 2014 (GV. 
NRW. S. 254) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

1. In der Überschrift werden die Wörter „Landschafts
gesetzes (DVO-LG)" durch die Wörter „Landesnatur
schutzgesetzes (DVO-LNatSchG)" ersetzt. 

2. In der Überschrift zu Abschnitt 1 ,  in § 16 ,  § 1 9  Ab
satz 2 Satz 1 ,  § 20 Absatz 1 Satz 2 und § 22 Absatz 2 
wird jeweils das Wort „Landschaftsbehörden" durch 
das Wort „Naturschutzbehörden" ersetzt. 

3. In der Überschrift zu § 1 ,  in § 1 Absatz .�'  § 3 Ab
satz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2, in der Uberschrift 
zu § 5 und 6, in § 14 und § 22 Absatz 3 wird jeweils 
das Wort „Landschaftsbehörde" durch das Wort „Na
turschutzbehörde" ersetzt. 

4. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „§ 1 1  Abs. 4 Satz 1 
des Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „§ 70 Ab
satz 5 des Landesnaturschutzgesetzes vom 21 .  Juli 
2000 (GV. NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 15 .  November 2016 (GV. NRW. S. 934) neu 
gefasst worden ist," ersetzt. 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „§  1 6  Abs.1  
des Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „§  7 
Absatz 1 des Landesnaturschutzgesetzes,"  ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „§ 18 des Land
schaftsgesetzes" durch die Wörter „ §  1 0  des 
Landesna turschutzgesetzes" ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „§§ 19-26 des 
Landschaftsgesetzes" durch die Wörter 
„§§ 22,  23,  26,  28 und 29  des Bundesnatur
schutzgesetzes sowie den §§  1 1  bis 13 des 
Landesnaturschutzgesetzes" und die Wörter 
„§  2b Abs. 3 des Landschaftsgesetzes" durch 
die Wörter „§  35 des Landesnaturschutzge
setzes" ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden die Wörter „§ 62 des Land
schaftsgesetzes" durch die Wörter „ §  42 des 
Landesnaturschutzgesetzes" und die Wörter 
„§  48c Abs. 5 des Landschaftsgesetzes" durch 
die Wörter „§  52 Absatz 1 des Landesnatur
schutzgesetzes" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „§ 18 des 
Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „ §  10 
des Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „§§  19 bis 
23 des Landschaftsgesetzes" durch die Wör
ter „§§  22,  23,  26,  28 und 29  des Bundesna
turschutzgesetzes" ersetzt. 

cc) In Nummer 3 werden die Wörter „§ 25 des 
Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „§ 12  
des Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

dd) In Nummer 4 werden die Wörter „§ 26 des 
Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „§ 13  
des Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

ee) In Nummer 5 werden die Wörter „§ 34 
Abs. 4a des Landschaftsgesetzes" durch die 
Wörter „§  23 Absatz 1 des Landesnatur
schutzgesetzes" ersetzt. 

6. In § 8 Absatz 1 werden die Wörter „§ 15a Abs. 2 des 
Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „ §  8 Absatz 1 
des Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

7. § 1 1  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„ (2) Bei der Aufstellung der Landschaftspläne sind 
ferner zu beteiligen: 

1. die anerkannten Naturschutzvereinigungen im 
Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesnaturschutz
gesetzes, 

2. der Beirat bei der unteren Naturschutzbehörde, 

3. der jeweilige Stadt- oder Kreissportbund und 

4. der Waldbauernverband, der Rheinische Land
wirtschafts-Verband und der Westfälische Land
wirtschaftsverband.'' 

8. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Im Textteil vor Nummer 1 werden die Wörter 
„§  42a des Landschaftsgesetzes" durch die Wörter 
„§  43 des Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

b) In Nummer 7 werden die Wörter „nach § 12 des 
Landschaftsgesetzes anerkannten Vereine" durch 
die Wörter „anerkannten Naturschutzvereinigun
gen im Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesnatur
schutzgesetzes" ersetzt. 

9. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ §  5 1  Abs. 1 des 
Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „ §  62 
Absatz 1 des Landesnaturschutzgesetzes" er
setzt. 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter „§  23 Abs. 2 der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung" 
durch die Wörter „§ 8 Absatz 1 der Fahrzeug
Zulassungsverordnung vom 3 .  Februar 2011  
(BGBL I S.  139), die zuletzt durch Artikel 9 
Absatz 18 des Gesetzes vom 3. Dezember 
2015 (BGBL I S. 2 178) geändert worden ist," 
ersetzt. 

b) In Absatz 4 werden die Wörter „§ 5 1  Abs. 1 des 
Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „ §  62 Ab
satz 1 des Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

10 .  In § 17 werden die Wörter „§ 5 1  Abs. 2 des Land
schaftsgesetzes" durch die Wörter „§ 62 Absatz 2 des 
Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

1 1. In § 18 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 59 
Abs. 1 des Landschaftsgesetzes" durch die Wörter 
„§  65 Absatz 1 des Landesnaturschutzgesetzes" er
setzt. 

12 .  In § 19 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 59 
Abs. 2 des Landschaftsgesetzes" durch die Wörter 
„§  65 Absatz 2 des Landesnaturschutzgesetzes" er
setzt. 

13 .  § 20a wird aufgehoben. 

14. In § 2 1  werden die Wörter „§ 70 Abs. 1 Nr. 16 des 
Landschaftsgesetzes" durch die Wörter „§ 77 Ab
satz 1 Nummer 12 des Landesnaturschutzgesetzes" 
ersetzt. 

15 .  Der Satz im Anschluss an § 24 erhält folgende Fas
sung: 

791 

„Diese Verordnung wird erlassen 

a) auf Grund des § 14 Absatz 3 und des § 45 Satz 2,  
des § 65 Absatz 3 des Landesnaturschutzgesetzes 
vom 21 .  Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15 .  November 2016 
(GV. NRW. S. 934) neu gefasst worden ist, nach 
Anhörung des zuständigen Ausschusses des 
Landtags, 

b) auf Grund des § 70 Absatz 8 des Landesnatur
schutzgesetzes im Einvernehmen mit dem für 
Kommunales zuständigen Ministeriums für Inne
res und Kommunales nach Anhörung des zustän
digen Ausschusses des Landtags, 

c) auf Grund des § 50 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 
Satz 2 und des § 62 Absatz 3 Satz 1 des Landes
na turschu tzgesetzes." 

Artikel 21  
Änderung der Verordnung über den 

Nationalpark Eifel 

Die Verordnung über den Nationalpark Eifel vom 17. De
zember 2003 (GV. NRW. S. 823), die zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 12 .  Mai 2015  (GV. NRW. S. 448) geän
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 7 Satz 2 werden das Wort „Gebietsent
wicklungsplan" durch das Wort „Regionalplan" und 
die Wörter „§ 22 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG sowie § 48d 
LG" durch die Wörter „§ 53 des Landesnaturschutz
gesetzes vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15 .  November 2016 
(GV. NRW. S. 934) neu gefasst worden ist," ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 48c Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2,  3 LG" durch die Angabe „§  53 des Landes
naturschutzgesetzes" ersetzt. 

b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 48c Abs. 1 Satz 2 
i.V.m. Abs. 3 LG" durch die Angabe „§ 53 des Lan
desnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

3. § 8 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Angabe „§ 62 LG" durch die 
Angabe „§ 42 des Landesnaturschutzgesetzes" und 
das Wort „Landschaftsbehörde" durch „Natur
schutzbehörde" ersetzt. 

b) in Satz 2 werden das Wort „Landschaftsbehörde" 
durch „Naturschutzbehörde" und die Angabe 
„§  62 Abs. 2 LG" durch die Angabe „§  42 des Lan
desnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

c) In Satz 3 wird die Angabe „§ 62 Abs. 2 Satz 2 LG" 
durch „§ 42 des Landesnaturschutzgesetzes" er
setzt. 

4. In § 1 1  Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Landschafts
behörde" durch das Wort „Naturschutzbehörde" er
setzt. 

5. In § 16 Satz 1 Nummer 7 wird das Wort „Landschafts
behörden" durch das Wort „Naturschutzbehörden" 
ersetzt." 

6. § 17  wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „ §  43 Abs. 4 Satz 1 LG 
auf Antrag Befreiung nach § 69 Abs. 1 Sätze 1 und 
2 LG" durch die Wörter „§  36 Absatz 3 Satz 1 des 
Landesnaturschutzgesetzes Antrag auf Befreiung 
nach § 67 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgeset
zes" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort „Landschaftsbehörden" 
durch „Naturschutzbehörden" ersetzt. 

7. In § 20 Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „Land
schaftsbehörde" durch das Wort „Naturschutzbe
hörde': das Wort „Landschaftsbehörden" durch das 
Wort „Naturschutzbehörden" und die Wörter „der 
nach den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes 
anerkannten Verbände BUND, NABU und LNU" 
durch die Wörter „der anerkannten Naturschutzverei
nigungen im Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesna
turschutzgesetzes" ersetzt. 

8. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 70 Abs. 1 LG" 
durch die Angabe „§ 77 Absatz 1 des Landesnatur
schutzgesetzes" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 7 1  LG" durch die 
Angabe „§ 78 Absatz 1 des Landesnaturschutzge
setzes" ersetzt. 
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Artikel 22 
Änderung der Verordnung über die Führung eines Öko-

kontos nach § 5a Abs. 1 Landschaftsgesetz 

Die Verordnung über die Führung eines Ökokontos nach 
§ 5a Abs. 1 Landschaftsgesetz vom 18.  April 2008 (GV. 
NRW. S. 379) wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift wird die Angabe „§ 5a Abs. 1 
Landschaftsgesetz" durch die Angabe „ §  32 des Lan
desnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 5a Abs. 1 Land
schaftsgesetz" durch die Wörter „ §  16 Absatz 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29.  Juli 2009 
(BGBL I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 421 
der Verordnung vom 31.  August 2015  (BGBL I 
S. 1474) geändert worden ist': ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 5a Abs. 1 Land
schaftsgesetz" durch die Wörter „ §  16 Absatz 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

3. In § 2 Absatz 1 und Absatz 2 wird jeweils das Wort 
„Landschaftsbehörde" durch das Wort „Natur
schutzbehörde" ersetzt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 5a Abs. 1 Land
schaftsgesetz" durch die Wörter „§ 16 Ab
satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes" und 
das Wort „Landschaftsbehörde" durch das 
Wort „Naturschutzbehörde" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 5a Abs. 1 Land
schaftsgesetz" durch die Wörter „§ 16 Ab
satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes" er
setzt. 
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cc) In Satz 4 wird das Wort „Landschaftsbehör
de" durch das Wort „Naturschutzbehörde" 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort 
„Landschaftsbehörde" durch des Wort „Natur
schutzbehörde" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Landschaftsbehör
de" durch das Wort „Naturschutzbehörde" 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „§ 18 und 26  
Landschaftsgesetz sowie nach § 32 Nr. 1 und 
2 Landschaftsgesetz" durch die Wörter „§  10 
und 13 des Landesnaturschutzgesetzes vom 
2 1. Juli 2000  (GV. NRW. S. 568), das durch Ar
tikel 1 des Gesetzes vom 15 .  November 2016  
(GV. NRW. S. 934) neu gefasst worden ist," 
ersetzt. und die Wörter „§ 4a Abs. 6 Land
schaftsgesetz" durch die Wörter „§ 15 Ab
satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes" 
ersetzt. 

5 .  § 4 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Nach Abbuchung der Maßnahmen aus dem Öko
konto gelten für die Sicherung, Erhaltung und Pflege 
der Kompensationsmaßnahmen bis zur Wiederher
stellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes (§ 15  Absatz 2 Satz 2 und 
3 des Bundesnaturschutzgesetzes) § 17 Absatz 3 und 
5 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie § 33 Absatz 1 
Satz 3 des Landesnaturschutzgesetzes." 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Landschaftsbehör
de" durch das Wort „Naturschutzbehörde" 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „§ 6 Abs. 1 bis 4 
Landschaftsgesetz" durch die Wörter „§ 17 
Absatz 1 bis 3 des Bundesnaturschutzgeset
zes" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „§ 6 Abs. 1, 3 und 
4 Landschaftsgesetz" durch die Wörter „§ 17 Ab
satz 1 bis 3 des Bundesnaturschutzgesetzes" er
setzt und nach dem Wort „Kompensationsbe
darfs" das Komma gestrichen. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „§ 6 Abs. 1 Satz 1 
Landschaftsgesetz" durch die Wörter „§ 17 Ab
satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes" und die 
Wörter „§ 6 Abs. 3 Landschaftsgesetz" durch die 
Wörter „§ 17 Absatz 2 des Bundesnaturschutzge
setzes" ersetzt. 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„ (4) Nachdem die Entscheidung der den Eingriff 
zulassenden Behörde bestandskräftig geworden 
ist und die Mitteilung nach § 34 Absatz 1 Satz 3 
des Bundesnatursch);ltzgesetzes vorliegt, ist die 
Maßnahme aus dem Okokonto auszubuchen und -
soweit die Tatbestandsvoraussetzungen des § 34 
Absatz 1 des Landesnaturschutzgesetzes gegeben 
sind - durch die untere Naturschutzbehörde in 
das Verzeichnis nach § 34 Absatz 1 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes einzutragen." 

7. § 7 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Nach § 15 Absatz 2 Satz 3 des Bundesnaturschutz
gesetzes ist eine Beeinträchtigung ersetzt, wenn und 
sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur
haushalts in dem betroffenen Naturraum in gleich
wertiger Weise hergestellt sind und das Landschafts
bild landschaftsgerecht neu gestaltet ist." 

8. In § 9 wird die Angabe„ §  4 Abs. 3 Nr. 3 Landschafts
gesetz" durch die Wörter „ §  30 Absatz 2 Nummer 3 
des Landesnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

9. § 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „ §  5a Landschaftsge
setz" durch die Wörter „§ 16 Absatz 1 des Bun
desnaturschutzgesetzes" ersetzt. 

b) in Satz 2 wird das Wort „Landschaftsbehörde" 
durch das Wort „Naturschutzbehörde" ersetzt. 

10 .  Anlage 2 erhält die aus dem Anhang zu diesem Ge
setz ersichtliche Fassung. 
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Artikel 23 

Aufhebung der Verordnung zur Anpassung der Gebiets
abgrenzung des Europäischen Vogelschutzgebietes 

„Unterer Niederrhein" 

Die Verordnung zur Anpassung der Gebietsabgrenzung 
des Europäischen Vogelschutzgebietes „Unterer Nieder
rhein" vom 28. April 2009 (GV. NRW. S. 325) wird aufge
hoben. 
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Artikel 24 

Änderung der Bekanntmachung der Kennzeichnung 
gesperrter Flächen nach dem Landschaftsgesetz 

Die Bekanntmachung der Kennzeichnung gesperrter 
Flächen nach dem Landschaftsgesetz vom 8. September 
1976 (GV. NRW. S. 340), die durch Artikel 222 des Zwei
ten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 274) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift wird das Wort „Landschaftsgesetz" 
durch das Wort „Landesnaturschutzgesetz vom 21. 
Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15 .  November 2016  (GV. NRW. S. 934) 
neu gefasst worden ist," ersetzt. 

2. In den Mustern 1 bis 4 wird jeweils das Wort „Land
schaftsbehörde" durch das Wort „Naturschutzbe
hörde" ersetzt. 
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Artikel 25 

Änderung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Das Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen vom 7. De
zember 1994 (GV. NRW. 1995 S.  2,  her. 1997 S. 56), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12.  Mai 2015 
(GV. NRW. S. 448,  her. S .  629) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 20  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird das Wort „Landschaftsgesetzes" 
durch das Wort „Landesnaturschutzgesetzes vom 
21.  Juli 2000 (GV. NRW. S. 5 68), das durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15 .  November 2016 (GV. NRW. 
S. 934) neu gefasst worden ist," ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „ §  7 des Landschafts
gesetzes vom 2 1 .  Juli 2000 (GV. NRW. 568), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16 .  März 2010 (GV. 
NRW. S. 185)" durch die Wörter „§  76 des Landes
naturschutzgesetzes" ersetzt. 

2. In § 2 1  Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „Landschafts
behörde" durch das Wort „Naturschutzbehörde" er
setzt. 
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Artikel 26 

Änderung des Landesfischereigesetzes 

In § 53 Absatz 1 Satz 2 des Landesfischereigesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22 .  Juni 1994 (GV. 
NRW. S. 516 ,  her. S.  864), das zuletzt durch Gesetz vom 
9 .  Februar 2010 (GV. NRW. S. 137) geändert worden ist, 
werden die Wörter „nach § 12 Landschaftsgesetz aner
kannten Naturschutzvereine" durch die Wörter „aner
kannten Naturschutzvereinigungen im Sinne des § 66 
Absatz 1 des Landesnaturschutzgesetzes vom 21. Juli 
2000 (GV. NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15 .  November 2016  (GV. NRW. S. 934) neu gefasst 
worden ist," ersetzt. 
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Artikel 27 
Änderung des Straßen- und Wegegesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

In § 37 Absatz 5 Satz 1 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be
kanntmachung vom 23 .  September 1995 (GV. NRW. 
S. 1028, ber. 1996 S.  81 ,  S.  141,  S.  216  und S. 355,  ber. 
2007 S. 327), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 25 .  Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) geändert wor
den ist, werden die Wörter „den vom Land nach § 12 des 
Landschaftsgesetzes vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568) 
anerkannten Naturschutzvereinigungen" durch die Wör
ter „anerkannten Naturschutzvereinigungen im Sinne 
des § 66 Absatz 1 des Landesnaturschutzgesetzes vom 
2 1. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15 .  November 2016 (GV. NRW. S. 934) neu 
gefasst worden ist," ersetzt. 

Artikel 28 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 15 .  November 2016 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Finanzminister 
zugleich für den Minister 

für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk 

Dr. Norbert W a 1 t e r  - B o r  j a n s  

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m m e l  

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Michael G r o s c h e k 

Für die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S c h u 1 z e 

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei 
Franz-Josef L e r  s c h - M e n s e 
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Anlage 2 (Kompensationsräume zu § 7 Abs. 1 )  

Kompensationsräume nach § 4a  Abs. 2 LG 

r:::-1 Münsterländisches Tiefland und 
L..:.::.:..J Westfälisches Tiefland (-034) 

r::::-1 Niederrheinisches Tiefland und Kölner Bucht 
� (-035) einschließlich Siebengebirge (-044) 

� Weser- und Weser-Leine-Bergland (-036) 

� Bergisches Land, Sauerland (-038) 

� Eifel (-045) 

LJ Gemeindegrenzen 

(c) Top. Karten: L Verm A Bonn 2007 
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Kostenfolgeabschätzung zum LNatSchG-Entwurf 
gemäß § 3 KonnexAG 

1. Methodik: 

Der zu erwartende Personalaufwand der Gemeinden und 
Gemeindeverbände wird für die einzelnen LNatSchG
Normen jeweils in Durchschnitts-Stundensätzen der 
Laufbahn, in der schwerpunktmäßig die Bearbeitung er
folgt, dargestellt. Diese Methodik beinhaltet Abzüge für 
Bearbeitungs-Anteile in niedrigeren bzw. Aufschläge für 
höhere Besoldungsstufen. Dabei werden die im Runder
lass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - 56-
36.08.09 - vom 02.09.2014 vorgesehenen Stundensätze 
zugrunde gelegt. Der zu erwartende Sachaufwand sowie 
eventuelle Verwaltungsgemeinkosten gern. § 3 Abs. 3 
Nr. 4 KonnexAG sind mit diesen pauschalen Stundensät
zen abgedeckt (Ausnahme: s.u. 1.). 

II. Zu den einzelnen Vorschriften: 

1. Umbenennung in untere Naturschutzbehörde bzw. 
Naturschutzbeirat (§§ 2, 70) 

Das LN.atSchG konstituiert keine Pflicht zur nachträgli
chen Uberarbeitung von Publikationen, Kennzeichen, 
Schildern oder internen Dokumenten, auf denen die um
benannten Institutionen nur als Absender/Herausgeber 
benannt sind. Sobald ohnehin eine Neuauflage bzw. der 
Austausch ansteht, kann ohne nennenswerten Zusatz
aufwand der Umbenennl!:ng Rechnung getragen werden. 
Auch die rückwirkende Anderung von Rechtsakten, Ur
kunden und sonstigen Dokumenten ist nicht erforder
lich. Beim Erlass neuer Rechtsakte, in denen die zustän
dige Behörde anzugeben ist, kann der Umbenennung 
ohne nennenswerten Zusatzaufwand Rechnung getragen 
werden. 

Ein geringfügiger Zusatzaufwand etwa dur,ch die Über
arbeitung von Formatvorlagen, durch die Anderung des 
Behördennamens im Zuge der fortlaufenden Aktualisie
rung von online-Auftritten und durch die bürgerfreund
liche Anpassung von Behördenwegweisern, Türschildern 
etc. wird pro Kreis bzw. kreisangehörige Stadt ein ein
maliger Zusatzaufwand berücksichtigt. Hierfür werden 
zehn Stunden Bearbeitungszeit im mittleren Dienst pro 
Behörde (insg. 54) veranschlagt: 

57 € X  1 0  X 54 = 30.  780 € 

Da die Materialkosten einen vergleichsweise hohen An
teil an dem Zusatzaufwand durch die Umbenennung 
haben, wird ausnahmsweise zusätzlich ein Sachkosten
zuschlag von 10% vorgenommen: 

30.780 € X  10% = 3.078 € 

30.780 € + 3.078 € = 33.858 € 

Ergebnis gerundet: einmaliger Mehraufwand 
von 35.000 € 

2. Dem LANUV zur Verfügung zu stellende Daten (§ 3) 

Die in Absatz 3 Satz 2 geregelte Verpflichtung gilt nicht 
für die Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ver
pflichtung der unteren Naturschutzbehörden zur Zusam
menarbeit mit dem LANUV besteht bereits nach bisher 
geltendem Recht; s. insbesondere § 14 Abs. 1 LG. 

Ergebnis: kein Mehraufwand 

3. Vollzug der gesetzlichen Vorgaben für die Landwirt-
schaft (§ 4) 

Die Vorschrift konkretisiert die entsprechenden bundes
rechtlichen Vorgaben für die Landwirtschaft. Die Ein
führung zusätzlicher vollzugstauglicher Regeln bedingt 
einen gewissen Zusatzaufwand für den Vollzug durch die 
zuständigen Behörden. Kontrollen und ggf. die Ahndung 
von Verstößen werden die unteren Naturschutzbehörden 
voraussichtlich wie bisher zumeist stichprobenhaft und 
anlassbezogen im Falle von Anzeigen durch Dritte vor
nehmen. 

Für die o.g. zusätzlichen materiellen Ge- und Verbote 
wird vorsorglich eine proportionale Zunahme des Auf
wands für die Ahndung von ggf. festgestellten Verstößen 
angenommen. Hinzu kommt die Bearbeitung von Anträ
gen auf Ausnahmen und Befreiungen. Die absoluten 

Fallzahlen werden dabei in den Landkreisen deutlich 
höher liegen als in den kreisfreien Städten. Im Durch
schnitt ist von zehn Fällen mit insgesamt 20-stündiger 
Bearbeitungsdauer im gehobenen Dienst pro Behörde 
und Jahr auszugehen. 

65 € X  20 X 54 = 70.200 € 

Gebührendeckung: 

Die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung erlaubt es 
den zuständigen Behörden, für diesen Aufgabenbereich 
kostendeckende Gebühren in Höhe von mindestens 30 € 
und höchstens 5 .000 € zu erheben, mit denen der durch 
den Vollzug der neuen materiellen Vorgaben für die 
Landwirtschaft bedingte Zusatzaufwand ausgeglichen 
wird. 

Ordnungsverfügungen: 15b.6.3 AllgVerwGO 

Ausnahmen: 15b.8.8 (neu) 

Befreiungen: 15b.8 .1  

Im Hinblick auf Kontrollaufgaben, für die keine Tarif
stelle vorgesehen ist, wird keine vollständige, sondern 
nur eine teilweise Gebührendeckung iHv 50% angenom
men: 

70.200 € X  50% = 35 .100  € 

Ergebnis gerundet: jährlicher Mehraufwand 
von 35.000 € 

4. Flächendeckende Landschaftsplanung (§ 7) 

Die flächendeckende Landschaftsplanung für die Kreise 
und kreisfreien Städte als Träger der Landschaftspla
nung (§ 87 Abs. 3) wurde bereits 1975 eingeführt. 42 Trä
ger der Landschaftsplanung haben die Flächendeckung 
bereits erreicht; bezogen auf die gesamte Landesfläche 
beträgt die Flächendeckung rund 80%.  Die rechtliche 
Verpflichtung zur flächendeckenden Landschaftsplanung 
hat das BNatSchG 2010  durch eine fachliche Verpflich
tung ersetzt. Dass nach bisher geltenden Maßstäben bei 
kommunalen Trägern der Landschaftsplanung die fach
lichen Voraussetzungen der Flächendeckungspflicht nicht 
vorlagen, ist nicht ersichtlich. Personal für die Aufstel
lung, Fortschreibung und entsprechende Umsetzung der 
Landschaftspläne ist bei den Trägern der Landschafts
planung seit 1975 vorhanden. Angesichts der Kontinuität 
dieser Verpflichtung ist kein Mehraufwand ersichtlich. 
Die Auf�tellung und Umsetzung der Landschaftspläne 
wird im Ubrigen vom Land NRW nach den Förderrichtli
nien Naturschutz zu 80% gefördert. 

Ergebnis: kein Mehraufwand 

5. Aufstellung von Listen für die Verwendung von Er-
satzgeldern (§ 31) 

Neu ist die Regelung, wonach die unteren Naturschutz
behörden für die Verwendung der Ersatzgelder Listen 
aufstellen, die dem Naturschutzbeirat vorzustellen sind 
(§ 3 1  Abs. 4 S. 5). Allerdings sind die unteren Land
schaftsbehörden bereits nach bisher geltendem Recht 
verpflichtet, Ersatzgelder innerhalb von 5 Jahren - jetzt 
4 Jahren - zweckgebunden für Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege zu verwenden (§ 5 
Abs. 1 S. 1 LG). Daher ist davon auszugehen, dass Kon
zepte zur Verwendung der Ersatzgelder bereits bestehen. 
Die Erörterung mit dem ehrenamtlich arbeitenden Na
turschutzbeirat führt zu einem lediglich geringfügigen 
Mehraufwand bei den zuständigen Behörden. Insgesamt 
wird für die Aufstellung der Listen ein Mehraufwand 
von sechs schwerpunktmäßig im gehobenen Dienst zu 
leistenden Arbeitsstunden und einer weiteren Arbeits
stunde im höheren Dienst pro Behörde veranschlagt: 

65 € X  6 X 54 = 2 1.060 € 

78 € X  54 = 4.212 € 

Ergebnis gerundet: einmaliger Mehraufwand 
von 25.000 € 

Für die Fortschreibung werden vier Arbeitsstunden im 
höheren Dienst pro Behörde und Jahr veranschlagt: 

78 € X  4 X 54 = 16.848 € 

Ergebnis gerundet: jährlicher Mehraufwand von 17.000 € 
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6. Verzeichnisse (§ 34) 

Grundsätzlich ist zunächst festzustellen, dass die ver
schiedenen in § 34 geregelten Dokumentationspflichten 
sich auf Angaben beziehen, �ie ohnehin - sowoJ:l in a&
gregierter Form als auch emzelf'.l-llbezogen .- Jederzeit 
verfügbar sein müssen. Denn allem um z.B. im Rahmen 
der Kontrolle der Umsetzung europarechtlicher Vorga
ben durch die EU-Kommission, der Fachaufsicht des 
Landes, der Kommunikation mit den Kommunalparla
menten oder auf umweltinformations-/informationsfrei
heitsrechtliche Auskunftsersuchen angemessen Auskunft 
erteilen zu können, müssen die Kommunen auf diese In
formationen einen schnellen Zugriff haben. Auf lange 
Sicht ist daher nicht anzunehmen, dass die Führung 
eines entsprechenden Verzeichnisses bei wirtschaftlicher 
Verwaltungstätigkeit notwendige Zusatzkosten verur
sacht. 

Dass im Rahmen wirtschaftlicher Verwaltungstätigkeit 
für die fortlaufende anlassbezogene Aktualisierung der 
Verzeichnisse ein Zusatzaufwand gegenüber der alterna
tiven Registrierung der betroffenen Daten in getrennten 
Akten entsteht ist nicht ersichtlich. Vielmehr wir der 
einmalige Zusa'tzaufwand für die Erstellung ein�r den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechenden �lektron�schen 
Datei durch nachfolgend schnelleren Zugriff auf die ent
haltenen Informationen und durch Vereinfachung der 
Fortschreibung rasch kompensiert werden. Gleichwohl 
wird aus Gründen der Vorsorge für die kommunalen 
Haushalte der nachfolgend dargestellte Mehraufwand 
berücksichtigt. 

a) Kompensationsverzeichnis 

Das gemäß Absatz 1 zu führende Kompensationsver
zeichnis war bereits bisher im Landschaftsgesetz vorge
schrieben (§ 6 Abs. 8 LG). Mit dem neuen Satz 2 in § 34 
Abs. 1 werden die in dem Verzeichnis erforderlichen An
gaben konkretisiert. Im Rahmen d�ese� scho� seit �angem 
bestehenden Kompensationsverzeichmsses smd die nach 
§ 34 Abs. 5 BNatSchG durchgeführten Maßnahmen zur 
Sicherung des Zusammenhangs des Netzes Natura 2000, 
die nach § 44 Abs. 5 BNatSchG durchgeführten vorgezo
genen Ausgleichsmaßnahmen sowie die nach § 53 durch
geführten Schadensbegrenzungsmaßnahmen gesondert 
auszuweisen. 

Für die erstmalige Erstellung einer diesen inhaltlichen 
Anforderungen entsprechenden elektronischen Datei 
wird MKULNV ein entsprechendes Dateiformat zur Ver
fügung stellen. Für die repräsentative Beteiligun� von 
sechs Vertreter/inne/n der unteren Naturschutzbehorden 
an der Erarbeitung dieses Formats werden einmalig je 
zehn Arbeitsstunden im höheren Dienst veranschlagt: 

78 € X  10 X 6 = 4.680 € 

Der bei der Fortschreibung des Verzeichnisses schwer
punktmäßig im gehobenen Dienst anfallende personelle 
Mehraufwand wird pro Behörde und Jahr wie folgt ver
anschlagt: 

- Kohärenzsicherungsmaßnahmen: 1 Std. 

- vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen: 8 Std. 

- Schadensbegrenzungsmaßnahmen: 4 Std. 

65 € X  13 X 54 = 45.630 € 

Gebührendeckung: 

Die Kommunen sind berechtigt, für den o.g. laufenden 
Mehraufwand in Höhe von jährlich 45.630 € Gebühren 
zu erheben. Hierzu werden entsprechende Tarifstellen in 
die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung aufgenom
men: 

Kohärenzsicherung: 

vorgezogene Ausgleichsmaßn.: 

Schadensbegrenzungsmaßn.: 

15b.8.9 (neu) 

15b. 1.c) (neu) 

1 5b.8.9 (neu) 

Aus gebührenrechtsdogmatisch.�n . Gründen �st keine 
vollständige Kostendeckung zulassig,. da z.B. die �ost�n 
der Erstellung des Gebührenbescheids selber mcht m 
Ansatz gebracht werden dürfen. Es wird daher ein Ge
bührendeckungsgrad von 80% angenommen: 

45.630 € X  20% = 9.126 € 

Ergebnis gerundet zu 6 .  a): einmaliger Mehraufwand 
von 5.000 €; 

fortlaufender Mehraufwand von jährlich 10.000 € 

b) Ersatzgeldverzeichnis 

Gern. § 34 Abs. 2 führen die unteren Naturschutzbehör
den ein die dort aufgezählten Grunddaten umfassendes 
Ersatzgeldverzeichnis, für dessen erstmalige �rstellung 
ein personeller Mehraufwand von �cht Arbeitsstunden 
im gehobenen Dienst veranschlagt wird: 

65 € X  8 X 54 = 28.080 € 

Ergebnis gerundet: einmaliger Mehraufwand 
von 30.000 € 

Für die Fortschreibung werden als laufender Mehrauf
wand drei Arbeitsstunden im gehobenen Dienst veran
schlagt: 

57 € X 3 X 54 = 9.234 € 

Ergebnis gerundet: jährlicher Mehraufwand 
von 10.000 € 

c) FFH-Summationsverzeichnis 

Das neue Verzeichnis der durchgeführten FFH-Verträg
lichkeitsprüfungen nach § 34 Abs. 3 betri� c;lie K?mm�
nen insoweit unmittelbar als FFH-Vertraghchkeitspru
fungen im Zuständigkeitsbereich der UI?-teren .Behörden 
durchzuführen sind. Ansonsten entscheidet die Geneh
migungsbehörde im Benehmen mit. der Natursc!:1-utzb�
hörde ihrer Ebene. Das Verzeichms dokumentiert die 
ordnungsgemäße Wahrnehmung der gesetzlichen Auf
gabe, FFH-Verträglichkeitsprüfungen gemäß Art. 6 
Abs. 3 FFR-Richtlinie, § 34 Abs. 1 BNatSchG, § 48.d 
Abs. 2 LG durchzuführen. Die Darlegung der notwendi
gen Prüfschritte und -ergebnisse wird bereits in der 
„Verwaltungsvorschrift Habitatschutz" von 2010 .. kor_i
kretisierend geregelt. Diese Darlegungen werden. �unft�g 
in digitalen Dokumenten erfolgen, die a�tomatisi�rt i.n 
ein vom LANUV eingerichtetes landesweites Verzeichms 
eingehen. Dabei hat die Landesverw�ltung die �ommu
nen durch Einrichtung von fünf befristeten ProJektstel
len bei den Bezirksregierungen bei der Aufarbeitung der 
Altfälle bereits maßgeblich entlastet. 

Die Daten stehen dadurch landesweit u.a. den unteren 
Naturschutzbehörden im Internet zur Verfügung. Die eu
ropa- und bundesrechtlich obligatorische Summations
prüfung wird für die Behörden 

_
und anc;Iere�. Akteu�e er

heblich erleichtert und rechtssicher. Dies fuhrt bei den 
unteren Naturschutzbehörden (zugleich Kosteneinspa
rung für den Landeshaushalt) zu einer deutlichen yerrin
gerung des Prüf- und Verfahrensaufwands, denn sie wer
den von der Obliegenheit zur Vorhaltung oder anlassbe
zogenen Ermittlung der für Summationsprüfunge.n im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlichen 
Informationen entbunden. Vorsorglich wird gleichwohl 
für die Fortschreibung dieses Verzeichnisses ein jähr
licher Aufwand von 20 Arbeitsstunden im gehobenen 
Dienst pro Behörde veranschlagt: 

65 € X  20 X 54 = 70.200 € 

Diesem Mehraufwand steht ein Minderaufwand durch 
erheblich erleichterte Summationsprüfungen im Rahmen 
von FFH-Verträglichkeitsprüfungen von jährlich zehn 
Stunden gegenüber: 

65 € X  10 X 54 = 35 .100 € 

Per Saldo ergibt sich ein jährlicher Zusatzaufwand von 
35 .100 €. 

Gebührendeckung: 

Die Kommunen sind berechtigt, für den o.g. laufenden 
Mehraufwand in Höhe von jährlich 35 .100 € Gebühren 
zu erheben. Hierzu wird die Tarifstelle 15b.8.9 (neu) in 
die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung aufgenom
men. Auch hier wird aus den o.g. gebührenrechtsdogma
tischen Gründen ein Gebührendeckungsgrad von 80% 
angenommen: 

35 .100 € X  20% = 7.020 € 

Ergebnis gerundet: jährlicher Mehraufwand von 7.000 € 
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7. Mitteilung gesetzlich geschützter Biotope (§ 42) 

Gemäß § 42 Abs. 2 teilt die untere Naturschutzbehörde -
auf Anfrage - mit, ob sich auf ihrem Grundstück ein 
gesetzlich geschützter Biotop befindet oder ob eine be
stimmte Maßnahme verboten ist. Damit wird deklarato
risch auf einen ohnehin bestehenden Informations
anspruch Bezug genommen, der insbesondere den ge
nannten Nutzungsberechtigten zusteht. Nach bisher 
geltendem Recht unterrichtete die untere Landschafts
behörde die Eigentümerinnen und Eigentümer zeitnah in 
geeigneter Form von dem Abgrenzungsvorschlag und gab 
ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme (§ 62 Abs. 3 S. 2 
LG). Auch die Bereitstellung der entsprechenden Karten 
durch das LANUV führt zu einer dauerhaften Entlas
tung der unteren Naturschutzbehörden. Diese mussten 
zudem nach bisher geltendem Recht jeweils ihr Einver
nehmen zur Aufnahme jedes einzelnen Biotops erteilen 
(§ 62 Abs. 3 S. 3 LG). 

Das LANUV hat nach bisher geltendem Recht rund 
50 .000 gesetzlich geschützte Biotope erfasst. Bezüglich 
dieser bereits erfassten Biotope bewirken die o.g. Verfah
rensänderungen einen entsprec):l.enden personellen Min
deraufwand bei zukünftigen Anderungen der Abgren
zung. Darüber hinaus ist von landesweit rund 30.000 
gesetzlich geschützten Biotopen (vor allem Quellen) aus
zugehen, die vom LANUV noch nicht erfasst sin.�. Im 
Rahmen der Ersterfassung der Biotope und für Ande
rungen der Abgrenzung bereits erfasster Biotope werden 
jährlich landesweit 1 .000 Fälle veranschlagt. Hierfür 
sind regelmäßig Ortstermine durchzuführen; in Einzel
fällen ist zudem mit dem Widerspruch der betroffenen 
Eigentümer zu rechnen. Für diesen Aufgabenbereich be
wirken die o.g. Verfahrensänderungen jeweils eine Ent
lastung von vier Arbeitsstunden im gehobenen Dienst: 

65 € X  4 X 1 .000 = 260.000 € 

Ergebnis: jährlicher Minderaufwand von 260.000 € 

8. Baumschutzsatzungen (§ 49) 

Die „ Kann-Regelung" zum Erlass kommunaler Baum
schutzsatzungen entspricht dem bisher geltenden Recht. 

Ergebnis: kein Mehraufwand 

9. Reiten in der freien Landschaft und im Wald (§ 58) 

Die Regelung für das R�iten in der freien Landschaft 
bleibt unverändert. Die Anderungen im LNatSchG be
ziehen sich auf die Regelung für das Reiten im Walde (ca. 
27% der Landesfläche), soweit private Straßen und Wege 
betroffen sind. Die Ermächtigungen der Kreise und 
kreisfreien Städte gemäß den Absätzen 3 bis 5 sind als 
„Kann-Regelungen" ausgestaltet. Ob die Kommunen im 
Rahmen ihrer Planungshoheit von diesen Ermächtigun
gen Gebrauch machen, steht in ihrem Ermessen. Die 
auch an die unteren Naturschutzbehörden gericht�te 
Soll-Vorschrift gemäß Absatz 8 ist keine materielle An
derung gegenüber dem bisher geltenden Landschaftsge
setz. Die neue Reitregelung führt nicht zu einer erweiter
ten Beschilderung. In den Gebieten nach § 58 Absatz 4 
bleibt es bei der bisherigen Beschilderung, in den Gebie
ten nach § 58 Absatz 2 und 3 kann auf die bisherige Be
schilderung sogar iI).. vielen Fällen verzichtet werden. Für 
den angesichts der Ubergangsregelung in § 84 Abs. 2 nur 
in Einzelfällen erforderlichen Erlass von Allgemeinver
fügungen wird im Durchschnitt aller Kreise und kreis
freien Städte je ein Fall mit zehnstündiger Bearbeitungs
zeit im gehobenen Dienst veranschlagt: 

65 € X  10 X 54 = 35 .100 € 

Ergebnis gerundet: einmaliger Mehraufwand 
von 35.000 € 

Für die Folgekosten (z.B. Fortschreibung der Allgemein
verfügungen, Unterhalt der Beschilderung) werden zu
sätzlich jährlich zwei Arbeitsstunden im gehobenen 
Dienst veranschlagt: 

65 € X  2 X 54 = 7.020 € 

Ergebnis gerundet: jährlicher Mehraufwand 
von 10.000 € 

10. Beteiligungsrechte von Naturschutzvereinigungen 
(§§ 66 - 67) 

Im Jahr 2014 hat das Landesbüro der Naturschutzver
bände NRW 871 neue Verfahren koordiniert. Die gegen
über dem bisher geltenden Recht neu eingeführten 
Beteiligungstatbestände ergeben sich aus der Gesetzes
begründung. Die durch das LNatSchG ausgeweiteten 
Beteiligungsrechte betreffen die kommunalen Behörden 
nur insoweit als diese Träger des jeweiligen Verfahrens 
sind. Für den administrativen Mehraufwand durch An
hörung der Naturschutzvereinigungen und Übersendung 
der jeweiligen Entscheidung in den zusätzlichen Beteili
gungsfällen werden 40 Fälle mit je einstündiger Bearbei
tungszeit im gehobenen Dienst pro Behörde und Jahr 
veranschlagt: 

65 € X  40 X 54 = 140.400 € 

Gebührendeckung: 

Die Kommunen sind berechtigt, für den durch die neuen 
Beteiligungstatbestände bedingten o.g. laufenden Mehr
aufwand in Höhe von jährlich 140.400 € Gebühren zu er
heben, die vom je�eiligen Antragsteller zu erheben sind. 
Wie die folgende Ubersicht zeigt, sind hierzu z.T. bereits 
geltende Tarifstellen vorhanden; z. T. werden entspre
chende Tarifstellen in die Allgemeine Verwaltungsgebüh
renordnung aufgenommen: 

Abs. 1 Nr. 1 Projekt-Zulassung gern. § 34 BNatSchG: 
15b.8.9 (neu) 

Nr. 2 gesetzl. Biotopschutz 
- Ausnahmen. :  Neufassung 15b.8.4 

- Befreiungen: 15b.8.l 

Nr. 3 Landschaftsplan 15b.8.2 

Alleen 15b.8. 1  

Nr. 4 Abgrabungen 

Nrn. 5 - 7 wasserrechtl. 
Entscheidungen 

28 .3 .1 ,  3 .3 .1  

28 .1 .2 .9  b) ,  28.1 .5 .4 

(nicht-kommunale Behörden) 

15b.8.2 

Nrn. 8 - 9: 

Nr. 10  Landschaftsplan: 

Auch hier wird aus den o.g. gebührenrechtsdogmati
schen Gründen ein Gebührendeckungsgrad von 80% an
genommen: 

140.400 € X  20% = 28.080 € 

Ergebnis gerundet: jährlicher Mehraufwand 
von 30.000 € 

11. Zusammensetzung des Naturschutzbeirats (§ 70) 

Für die je zwei neuen Mitglieder der Naturschutzbeiräte 
werden jeweils Auslagen von durchschnittlich 50 € pro 
Sitzung bei durchschnittlich vier Beiratssitzungen pro 
Jahr veranschlagt: 

50 € X  2 X 4 X 54 = 21.600 € 

Ergebnis gerundet: jährliche Mehrkosten 
von 22.000 € 

12. Vorkaufsrechte (§ 74) 

Zu einer deutlichen Entlastung der Kreise und kreis
frei�p. Städte als Träger der Landschaftsplanung führt 
die Anderung der Regelung über das Vorkaufsrecht (§ 74 
Abs. 1 S.  2). Anders als es die Vorschrift über das Vor
kaufsrecht in § 36a LG vorsah, besteht kein Vorkaufs
recht des Trägers der Landschaftsplanung mehr. Die 
Kreise und kreisfreien Städte haben zwar in der bisheri
gen Praxis nur in geringfügigem Umfang ihr Vorkaufs
recht ausgeübt; ein Prüfaufwand entstand ihnen aber 
auch in den Fällen, in denen sie im Ergebnis nicht von 
ihrem Vorkaufsrechts Gebrauch gemacht haben. Zu die
sem Prüfaufwand gibt die Stadt Köln in ihrer Stellung
nahme von 17.12 .2015 an, dass eine Sachbearbeiterstelle 
fast ausschließlich mit der Bearbeitung entsprechender 
Anfragen der Notare ausgelastet war. Als Durchschnitts
wert werden vorliegend 0,2 Stellen (= 320 Jahresstunden) 
im gehobenen Dienst veranschlagt. Durch die o.g. Ände
rungen gegenüber dem bisher geltenden LG ergibt sich 
somit die folgende jährliche Minderbelastung: 

65 € X 320 X 54 = 1. 123.20 0  € 
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Gebührendeckung: 

Die Kommunen waren nach geltendem Gebührenrecht 
berechtigt, für den Aufwand durch diese zukünftig ent
fallende Aufgabe Gebühren zu erheben (s. Tarifstelle 
15b. 8. 7). D�e Stunde:risätze der Tarifstelle 15b. 8. 7 sind je
doch medr�ger als die tatsächlichen Stundensätze im ge
hobenen Dienst. Auch Auskünfte aus der notariellen und 
der kommunalen Praxis einschließlich der o. g. Stellung
nahme der Stadt Köln lassen auf eine beschränkte Ge
bührendeckung schließen. Insofern wird ein Gebühren
deckungsgrad von 50% angenommen. Der Minderauf
wand ist entsprechend zu verringern: 

1. 123. 200 € X  50% - 561. 600 
Ergebnis gerundet: jährlicher Minderaufwand 

von 560.000 € 

13. Beiratsbeteiligung (§ 75) 

Das Widerspruchsrecht des Beirats bei der Erteilung von 
Ausni;thmen ge_mäß Absatz 1 Satz 5 stellt gegenüber dem 
LG eme Erweiterung des Aufgabenbereichs des Beirats 
bei der unteren Naturschutzbehörde dar. Mit den zusätz
lichen Aufgaben des ehrenamtlich arbeitenden Natur
schutzbeirats korrespondiert ein gewisser Mehraufwand 
für die ebenfalls ehrenamtlich arbeitenden Kommunal
parlamente bzw. deren Umweltausschüsse sowie die die
sen zua�beit�nden Kommunalverwaltungen. Pro Kreis 
bzw. kreisfreier Stadt werden hierfür fünf Arbeitsstun
den im gehobenen Dienst pro Jahr veranschlagt: 

65 € X 5 X 54 = 17. 550 € 

Gebührendeckung: 

Die Kommunen sind berechtigt, für den durch die neuen 
Beteiligungstatbestände bedingten o. g. laufenden Mehr
aufwand in Höhe von jährlich 17.550 € Gebühren zu er
heben, die vom jeweiligen Antragsteller zu erheben sind. 
Die folgenden, bereits geltenden Tarifstellen sind dabei 
einschlägig: 
Abs. 1 S. 2 - 4 Befreiungen durch uNB: 15b. 8. 1 

S. 5 wesentl. Ausn. 15b. 8. 2 
Auch hier wird aus den o.g. gebührenrechtsdogmati
schen Gründen ein Gebührendeckungsgrad von 80% an
genommen: 

17. 550 X 20% = 3.510 € 
Ergebnis gerundet: jährlicher Mehraufwand von 4.000 € 

III. Bilanz des Mehr- und Minderaufwands 

1. einmaliger Mehraufwand 

Lfd. Nr. (Aufgabe) 

1. (Umbenennung) 
5. (Ersatzgeld-Listen) 
6. a) (Einricht. Kompensationsverzeichn. ) 
6. b) (Einricht. Ersatzgeldverzeichnis) 
9. (Reitregelung) 

Summe: 

2. jährliche Kostenfolgen 

a) Mehraufwand 

Lfd. Nr. (Aufgabe) 

3. (Landwirtschaft) 
5. (Ersatzgeld-Listen) 
6. a) (Fortschr. Kompensationsverz. ) 
6. b) (Fortschr. Ersatzgeldverzeichnis) 
6. c) (FFH-Summationsverzeichnis) 
9. (Reitregelung) 

10. (Verbändebeteiligung) 

Kostenfolge 

35. 000 € 
25.000 € 

5.000 € 
30.000 € 
35.000 € 

130.000 € 

Kostenfolge 

35.000 € 
17.000 € 
10. 000 € 
10. 000 € 

7.000 € 
10.000 € 
30. 000 € 

11. (Zusammensetzung Beirat) 22. 000 € 
13. (Beteiligung Beirat) 4.000 € 

Summe 145.000 € 

b) Minderaufwand 

Lfd. Nr. (Aufgabe) Kostenfolge 

7. (gesetzlich geschützte Biotope) 260. 000 € 
12. (Vorkaufsrechte) 560. 000 € 

Summe 820.000 € 

c) Differenz (jährlicher Minderaufwand): 675.000 € 

IV. Ergebnis 

Die Sch'Yelle der _wesentlichen Belastung kann im Regel
fall .. als �?ers�hritten angesehen werden, wenn die ge
schatzte Jahrhche (Netto-)Mehrbelastung in den betrof
fenen Gemeinden und Gemeindeverbänden in ihrer 
Gesamtheit über einem Betrag von 4.4 Mio. (0,25 € pro 
Einwohner/in bei einer Einwohnerzahl von 17.638. 098 
zum Stichtag 31. 12. 2014) liegt. Nach diesem Maßstab er
gibt die Kostenfolgeabschätzung keine wesentliche Be
lastung der betroffenen Gemeinden und Gemeindever
bände. 

- GV. NRW. 2016 S. 934 
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